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Vorwort

Bei Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten kümmert sich
die VBG als eine der gesetz-
lichen Unfallversicherungen
um die medizinische, berufli-
che und soziale Rehabilitation
sowie um die finanzielle Absi-
cherung ihrer Versicherten bis
zur Wiedereingliederung in Ar-
beit und Gesellschaft. Versi-
cherte der VBG profitieren da-
von, dass die Sachleistungen
der gesetzlichen Unfallversi-
cherung nicht an vertraglich
vereinbarte Höchstleistungs-
grenzen gebunden sind.

Die VBG versichert mehr als 
25 Millionen Personen: Arbeit-
nehmer, freiwillig versicherte
Unternehmer, Patienten in sta-
tionärer Behandlung und Re-
habilitanden, Lernende in be-
rufsbildenden Einrichtungen
und bürgerschaftlich Enga-
gierte. Zu den über 500.000
Mitgliedsunternehmen zählen
Dienstleistungsunternehmen
aus über 100 Branchen, wie
z.B. Banken und Versiche-
rungen, Verwaltungen, Zeitar-
beitsunternehmen, freie Beru-
fe, Unternehmen der IT-Bran-
che sowie Sportvereine.
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Bisher war es für Sportvereine
nicht möglich, die Arbeit der
gewählten Ehrenamtsträger
über die VBG, die gesetzliche
Unfallversicherung des Sports,
abzusichern. Seit 1.1.2005 ha-
ben auch Sportvereine ebenso
wie gemeinnützige Organisa-
tionen durch ein neues Gesetz
die Möglichkeit, ihre gewähl-
ten Ehrenamtsträger, z.B. Ver-
einsvorstände, Kassen- oder
Sportwarte, gegen die Folgen
von Unfällen zu versichern.
Diese Personenkreise können
sich freiwillig bei der VBG ver-
sichern.

Zweck dieser Publikation ist
es, über die Zuständigkeit der
VBG, die versicherten Perso-
nen und die versicherten Tä-
tigkeiten detailliert zu informie-
ren und im Falle eines Falles
Handlungshilfen zu liefern. Wir
hoffen, dass die überarbeite-
ten „Informationen für Sport-
vereine“ ebenso hilfreich für
Sie sind wie die erste Auflage.

Karl Hemberger
VBG-Beauftragter des DSB

Holger Langenhan
Mitglied der 

VBG-Geschäftsführung



Für viele Sportvereine stellen
sich immer wieder folgende
Fragen:

Was will die VBG von uns? Wa-
rum müssen wir ihr angehören
– wir sind doch schon privat
versichert! Welche Vorteile/
Nachteile haben wir davon?

Diese Fragen soll im Folgenden
eine Betrachtung der „Recht-
lichen Grundlagen“, des
„Standorts der Unfallversiche-
rung im System der sozialen 
Sicherheit“, des „Bescheides
über die Zuständigkeit“ und ei-
ne Darstellung der „Rechte und
Pflichten der Unternehmer“ be-
antworten.
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1.1 Die Zuständigkeit der VBG für
Sportvereine

Die gesetzliche Unfallversiche-
rung wurde 1884 als Ablösung
der Unternehmerhaftpflicht ge-
schaffen, von 1912 bis 1996
geregelt in der Reichsversiche-
rungsordnung (RVO), seit
01.01.1997 im Siebten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VII).
Sie befreit den Unternehmer
von Schadensersatzansprü-
chen der in seinem Unterneh-
men beschäftigten und/oder

tätigen Personen, die auf
Grund ihrer Tätigkeit zu Scha-
den gekommen sind. Neben
diesen Unfällen aus rechtswid-
rigem und schuldhaftem Ver-
halten gibt es auch einen Ent-
schädigungsanspruch für sol-
che Schäden, die durch eine
zwar rechtmäßige, aber für an-
dere mit Gefahren verbundene
Beschäftigung (Gefährdungs-
haftung) entstanden sind.

1.2 Rechtliche Grundlagen

1. Zuständigkeit
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Die Einführung der gesetz-
lichen Unfallversicherung be-
freite sowohl den Unternehmer
als auch den Beschäftigten
vom Nachweis des Verschul-
dens oder der Gefährdung und
sorgt seitdem ohne die Not-
wendigkeit ggf. langwieriger
Prozesse für eine zügige und
umfassende Entschädigung
der Betroffenen direkt nach
Eintritt eines Schadensfalles.
Die soziale Ausgewogenheit im
Hinblick auf den Entschädi-
gungsumfang wird durch die
gesetzliche Festlegung der Re-
gelleistungen und der dazuge-
hörigen Bemessungsgrößen
für Geldleistungen erreicht. Zur
wirtschaftlichen Ausgewogen-

heit dieser gesetzgeberischen
Maßnahme trug die Entschei-
dung bei, die Beitragspflicht
wegen des Wegfalls der unter-
nehmerischen Haftung allein
den Unternehmern zu übertra-
gen. Dazu war es allerdings
notwendig, alle Unternehmen
zu erfassen und unter Berück-
sichtigung fachlicher Ge-
sichtspunkte nach Solidarge-
meinschaften (Berufsgenos-
senschaften und Gewerbe-
zweige) zu ordnen (§§ 120,
121 SGB VII).

Die berufsgenossenschaftli-
che Zuständigkeit kann durch
eine private Versicherung
nicht ersetzt werden.



1.3 Standort der Unfallversicherung im 
System der sozialen Sicherheit 
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Die gesetzliche Unfallversicherung ist Bestandteil des im Grundge-
setz verankerten Systems der „Sozialen Sicherheit“ in der Bundes-
republik Deutschland. Sie gehört zu den fünf Säulen der Sozialver-
sicherung und ist nach fachlichen Gesichtspunkten gegliedert.

1. die gewerblichen 
Berufsgenossenschaften

2. die landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften

3. der Bund

4. die Eisenbahn-
Unfallkasse

5. die Unfallkasse 
Post und Telekom

6. die Unfallkassen der 
Länder

7. die Gemeindeunfallversiche-
rungsverbände und Unfall-
kassen der Gemeinden

8. die Feuerwehr-
Unfallkassen

9. die gemeinsamen Unfall-
kassen für den Landes- 
und kommunalen Bereich

Sozialhilfe Versorgung

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallversicherungs-
träger) sind nach § 114 SGB VII:

Soziale Sicherung 
(Art. 20, 28 GG)

Sozialversicherung

Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Rentenversicherung

Arbeitslosenversicherung
Unfallversicherung



1.4 Bescheid über die Zuständigkeit

Die Berufsgenossenschaft hat
durch schriftlichen Bescheid
gemäß § 136 SGB VII für den-
jenigen, auf dessen Rechnung
(Unternehmerrisiko) das Unter-
nehmen (Betrieb, Verwaltung,
Einrichtung, Tätigkeit) geht, 
die Zuständigkeit festzustellen.
Danach ist auch ein Sportver-
ein ein Unternehmen im recht-
lichen Sinne mit der Folge,
dass für den Verein als selbst-
ständige juristische Person die
Zuständigkeit festzustellen ist.
Klarstellend sei erwähnt, dass
nicht eingetragene Vereine in
der gesetzlichen Unfallversi-
cherung wie eingetragene Ver-
eine behandelt werden.

Der Unfallversicherungsträger
stellt Beginn und Ende seiner
Zuständigkeit für ein Unter-
nehmen mit schriftlichem Be-
scheid gegenüber dem Unter-
nehmer fest. Ein Unternehmen
beginnt bereits mit den vorbe-
reitenden Arbeiten für das
Unternehmen (§ 136 Abs.1
Satz 1 und 2 SGB VII).

Da in jedem Sportverein nach
unterschiedlichen Rechtsvor-
schriften versicherte Personen
tätig sind (z.B. Übungsleiter,
wobei es unerheblich ist, ob
diese Tätigkeit aufgrund eines
Arbeitsvertrages erfolgt), wird
für alle Sportvereine die Zu-
ständigkeit der VBG festge-
stellt.

Im Gegensatz zu den anderen
Sozialversicherungsträgern
werden die Beiträge zur Unfall-
versicherung allein von den
Unternehmern aufgebracht.

Diese Entscheidung beruht auf
dem Gründungsgedanken der
Ablösung der Unternehmer-
haftung (s. „Rechtliche Grund-
lagen“).

Versichert bei der VBG
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Rechte des 
Unternehmers

Freistellung von der Haftpflicht
gegenüber den im Unternehmen 

tätigen Versicherten

Recht auf Beratung in allen Fragen
der Unfallversicherung, insbesondere 

der Unfallverhütung

Wahlberechtigung zur 
Vertreterversammlung

Wählbarkeit zu den Organen 
(Vertreterversammlung, Vorstand) 

der VBG

Pflichten des
Unternehmers

Beachtung der 
berufsgenossenschaftlichen

Vorschriften

Unterrichtung der Versicherten über
Zuständigkeit und berufsgenossen-

schaftlichen Vorschriften

Meldepflicht von 
Versicherungsfällen

Beitragspflicht

1.5 Rechte und Pflichten der Unternehmer

Die Zugehörigkeit zur Berufs-
genossenschaft ist mit einer
Reihe von Rechten und Pflich-
ten verbunden. Die nachfol-
gende Übersicht und die daran

anschließende kurze Erläute-
rung sollen einen ersten Ein-
druck über die wesentlichen
Inhalte vermitteln.

Versichert bei der VBG
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Die Unternehmer haben Unfäl-
le von Versicherten in ihren
Unternehmen dem Unfallversi-
cherungsträger anzuzeigen,
wenn Versicherte getötet oder
so verletzt sind, dass sie mehr
als drei Tage arbeitsunfähig
werden. Die Anzeige ist binnen
drei Tagen zu erstatten, nach-
dem die Unternehmer von dem
Unfall (oder von den Anhalts-
punkten für eine Berufskrank-
heit) Kenntnis erlangt haben.

Inhalt und Form der Anzeige
werden durch Rechtsverord-
nung des Bundesministeriums
für Arbeit und Sozialordnung
bestimmt (§ 193 SGB VII). Die
Unternehmer haben ferner auf
Verlangen des Unfallversiche-
rungsträgers die Auskünfte zu
geben und die Beweisurkun-
den vorzulegen, die zur Erfül-
lung der gesetzlichen Aufga-
ben erforderlich sind (§ 192
Abs.3 SGB VII).

11

1.6  Die Zuständigkeit bei Bauarbeiten im Verein 

Bei der Durchführung von nicht
gewerbsmäßigen Bauarbeiten
in Vereinen ist die Zuständig-
keit der VBG gegeben. 

Die nicht gewerbsmäßig durch-
geführten Baumaßnahmen sind
als Hilfsunternehmen von Sport-
vereinen anzusehen. Hilfsun-
ternehmen sind nach der Be-
griffsdefinition des SGB VII 
alle Unternehmensteile, wel-
che ausschließlich oder über-
wiegend keine eigenen wirt-
schaftlichen Interessen verfol-
gen. Hilfsunternehmen haben
daher keine eigenständige Be-

deutung. Dies hat zur Folge,
dass Hilfsunternehmen nicht
gesondert erfasst werden, da
sie über das Hauptunterneh-
men Sportverein mit abge-
deckt sind. Dies gilt zurzeit
auch für die sich aus dem 
SGB VII ergebende Beitrags-
pflicht der Sportvereine (§ 168
SGB VII). Zum Versicherungs-
schutz von Personen, die für
den Verein im Rahmen nicht
gewerbsmäßiger Bauarbeiten
tätig werden, hat die VBG in
Abstimmung mit den Vertre-
tern des Sports ein Merkblatt
herausgebracht (Anlage 1).
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1.7 Die Zuständigkeit bei Einsätzen / Training 
von Sportlern in Auswahlmannschaften 
für einen Verband

Sofern ein abstellender Verein
aufgrund entsprechender na-
tionaler und/oder internationa-
ler Regelungen zur Abstellung
von Spielern verpflichtet ist,
sind die Spieler während ihres
Einsatzes bei ihren jeweili-
gen Nationalmannschaften der 
einzelnen Sportfachverbände
dann als über ihren Verein
pflichtversicherte Personen an-
zusehen. Somit kann diese
Rechtsfolge nur eintreten, wenn
die Sportler bereits in ihrem
Stammverein als pflichtversi-
cherte Personen gelten und
dort zum Kreis der versicherten
Personen gehören. Nur so wird
der Status einer versicherten
Person in die jeweilige Natio-
nalmannschaft übertragen.

Solche Regelungen stellen 
§ 34 der Spielordnung des
DFB für die nationale Abstel-
lungspflicht der Vereine und
§§ 36 ff. FIFA-Reglement für
die internationale Abstellungs-
verpflichtung im Bereich der
deutschen Fußball-National-
mannschaft dar. 

Deutsche Spieler hingegen,
die bei einem ausländischen
Verein beschäftigt sind, sind
bei einem Einsatz in der 
deutschen Nationalmannschaft
nicht über die deutsche ge-
setzliche Unfallversicherung
versichert. 
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1.8 Die Zuständigkeit bei ehrenamtlichen 
Tätigkeiten im Auftrag oder mit 
Zustimmung von Kommunen

Seit dem 01.01.2005 sind auch 
ehrenamtliche Tätigkeiten in
Sportvereinen im Auftrag oder
mit Zustimmung von Kommunen
nach § 2 Abs.1 Nr.10a SGB 
VII versichert. Zuständig ist
dann der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand 

(§ 136 Abs.3  Nr.5 SGB VII) und
nicht die VBG.

Beispiel:
Ein Sportverein betreibt ein 
öffentliches Freibad im Auftrag
der Kommune.

Arbeitsunfälle sind Unfälle, die
ein Versicherter in ursächli-
chem Zusammenhang mit sei-
ner versicherten Tätigkeit erlei-
det. Versicherte Tätigkeiten
sind auch 

1. das Zurücklegen des mit
der versicherten Tätigkeit 
zusammenhängenden unmit-
telbaren Weges nach und 
von dem Ort der Tätigkeit, 

2. das Zurücklegen des von 
einem unmittelbaren Weg 
nach und von dem Ort 
der Tätigkeit abweichen-
den Weges, um

a) Kinder von Versicherten, 
die mit ihnen in einem ge-
meinsamen Haushalt le-
ben, wegen ihrer  oder ihrer 
Ehegatten beruflichen Tä-
tigkeit fremder Obhut an-
zuvertrauen oder

b) mit anderen Berufstätigen
oder Versicherten gemein-
sam ein Fahrzeug zu be-
nutzen,

2. Versicherungsfälle

2.1 Arbeitsunfälle
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2.2 Berufskrankheiten

Berufskrankheiten sind Krank-
heiten, die in der der Berufs-
krankheitenverordnung anlie-
genden Liste als solche be-
zeichnet sind und die sich der
Versicherte durch seine ver-

sicherte Tätigkeit zuzieht. Die
Berufskrankheitenverordnung
wird nach § 9 SGB VII von 
der Bundesregierung erlassen
(siehe auch 4.8).

3. das Zurücklegen des von 
einem unmittelbaren Weg 
nach und von dem Ort der 
Tätigkeit abweichenden We-
ges der Kinder von Perso-
nen, die mit ihnen in einem 
gemeinsamen Haushalt le-
ben, wenn die Abweichung 
darauf beruht, dass die Kin-
der wegen der beruflichen 
Tätigkeit dieser Personen 
oder deren Ehegatten frem-
der Obhut anvertraut werden,

4. das Zurücklegen des mit 
der versicherten Tätigkeit 
zusammenhängenden We-
ges von und nach der 

ständigen Familienwohnung, 
wenn die Versicherten we-
gen der Entfernung ihrer 
Familienwohnung von dem 
Ort der Tätigkeit an diesem 
oder in dessen Nähe eine 
Unterkunft haben,

5. das mit einer versicher-
ten Tätigkeit zusammen-
hängende Verwahren, Be-
fördern, Instandhalten und 
Erneuern eines Arbeitsge-
räts oder einer Schutzaus-
rüstung sowie deren Erst-
beschaffung, wenn diese 
auf Veranlassung der Un-
ternehmer erfolgt.
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Voraussetzung für den Versi-
cherungsschutz nach § 2 Abs.1
Nr.1 SGB VII ist, dass jemand
beschäftigt wird. 

Der Begriff des Beschäfti-
gungsverhältnisses wird in § 7
Sozialgesetzbuch IV (SGB IV)
näher definiert:

§ 7 Beschäftigung

(1) Beschäftigung ist die nicht- 
selbstständige Arbeit, ins-
besondere in einem Arbeits-
verhältnis.

(2) Als Beschäftigung gilt auch
der Erwerb beruflicher Kennt-
nisse, Fertigkeiten oder Er-
fahrungen im Rahmen be-
trieblicher Berufsbildung. 

Der Begriff der nichtselbststän-
digen Arbeit wurde von der
Rechtsprechung dahingehend
definiert, dass eine persönli-
che Abhängigkeit von einem
Dritten besteht, die sich in 
einer Weisungsgebundenheit

und Eingliederung in den Be-
trieb zeigt.

Persönliche Abhängigkeit liegt
vor, wenn

■ Zeit, Art, Ort und Dauer 
der Tätigkeit vorgeschrieben
werden,

■ Urlaubsregelungen,

■ Kündigungsvereinbarungen,

■ die Verpflichtung zur Bericht-
erstattung

gegeben sind.

Daneben wird auch auf eine
wirtschaftliche Abhängigkeit
abgestellt, die regelmäßig eine
persönliche Abhängigkeit be-
dingt. Für die Entscheidung, ob
ein Beschäftigungsverhältnis
gegeben ist, wird besonderes
Gewicht auf das Vorhanden-
sein der persönlichen Abhän-
gigkeit gelegt. Die wirtschaftli-
che Abhängigkeit kann fehlen.

3. Kreis der versicherten Personen

3.1 Beschäftigungsverhältnis
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Nach § 2 Abs.1 Nr.1 SGB VII
stehen somit unter Versiche-
rungsschutz z.B. Angestellte,
Arbeiter und Auszubildende im
Bereich des Büros und der Ver-
waltung.

Hierzu zählen ebenfalls die
aufgrund eines Arbeits- oder
Dienstvertrages tätigen Ge-
schäftsführer oder Manager ei-
nes Sportvereins. Hiervon ab-
zugrenzen ist die vereinsrecht-
liche Bindung durch die Mit-
gliedschaft (s. dazu 3.3).

3.2 Selbstständige Tätigkeit

Kein Beschäftigungsverhält-
nis ist gegeben, wenn jemand 
aufgrund einer werkvertrag-
lichen Vereinbarung gemäß 
§ 631 BGB tätig wird oder im
Rahmen eines unabhängigen
Dienstverhältnisses.

Durch den Werkvertrag wird
der Unternehmer zur Her-
stellung des versprochenen
Werks, der Besteller zur Ent-
richtung der vereinbarten Ver-
gütung verpflichtet. 

Bei einem unabhängigen
Dienstverhältnis verpflichtet
sich ein Selbstständiger einem
Dritten gegenüber zur Leis-
tung einer im Wesentlichen
selbst bestimmten Arbeit. Er
überlässt es also nicht dem

Dritten, über die Durchführung
seiner Arbeit zu bestimmen.

Kriterien für einen Unterneh-
mer sind

■ freie Bestimmung der Tätig-
keit,

■ freie Bestimmung der Arbeits-
zeit,

■ freie Bestimmung des Ortes,

■ keine Urlaubs- oder Entgelt-
fortzahlungsregelung,

■ Tragen eines Unternehmer-
risikos (Bezahlung nach Er-
gebnis, Stellung des Arbeits-
materials und -geräts).
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3.3 Arbeitnehmerähnliche Tätigkeit

Nach § 2 Abs.2 SGB VII sind
gegen Arbeitsunfall ferner Per-
sonen versichert, die wie ein
nach Abs.1 Nr.1 Versicherter,
d.h. wie ein Beschäftigter, tätig
werden.

Die Rechtsprechung hat hierzu
folgende Voraussetzungen ent-
wickelt, die sämtlich erfüllt wer-
den müssen:

■ Es muss sich um eine ernst-
liche,

■ einem fremden Unterneh-
men (in diesem Fall: dem
Sportverein) dienende Tätig-
keit handeln,

■ die dem mutmaßlichen oder
ausdrücklichen Willen des
Unternehmers entspricht,

■ dem allgemeinen Arbeits-
markt (Erwerbsleben) zu-
gänglich ist und

■ im konkreten Einzelfall ar-
beitnehmerähnlich ausge-
übt wird, d.h. nicht aufgrund
mitgliedschaftsrechtlicher,
gesellschaftsrechtlicher Ver-
pflichtung, verwandtschaft-
licher oder nachbarschaft-
licher Gefälligkeitsleistung
oder die unternehmerähn-
lich ausgeübt wird.

Zur Entscheidung sind alle Um-
stände des Einzelfalls heranzu-
ziehen, und es ist nach dem
Gesamtbild der Tätigkeit zu
entscheiden. Maßgebend sind
allein die tatsächlichen Verhält-
nisse, nicht aber die von den

Beteiligten gewählte rechtli-
che Bezeichnung oder eine
evtl. im Bereich der Kranken-,
Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung oder im Steuerrecht
getroffene Entscheidung.



Versichert bei der VBG
Informationen für Sportvereine

18 V B G

Zu prüfen ist im Sportbereich
insbesondere, ob im Einzelfall
die Tätigkeit des Vereinsmit-
gliedes aufgrund mitglied-
schaftsrechtlicher Verpflichtun-
gen ausgeübt wird.
Eine mitgliedschaftsrechtliche
Verpflichtung liegt dann vor,
wenn die Tätigkeit

■ aufgrund Satzung,

■ aufgrund Vorstands-
beschlusses,

■ aufgrund Beschlusses der
Mitgliederversammlung
oder

■ aufgrund allgemeiner Übung
ausgeübt wird und vom Um-
fang her nicht über das hi-
nausgeht, was der Verein im
Allgemeinen von seinen Ver-
einsmitgliedern erwartet.

Für die Beurteilung, ob eine 
Tätigkeit der Mitgliedschafts-
pflicht entspringt, ist zu beach-
ten, wie viele aktive Mitglieder
ein Verein hat und wie viele dort
eine ehrenamtliche Tätigkeit
ausüben. Zu berücksichtigen
ist ferner, inwieweit die ausge-
übte Tätigkeit dem Vereins-
zweck entspricht. Ein Ausfluss
aus der Vereinsmitgliedschaft
ist dann als gegeben anzuse-
hen, wenn die Tätigkeit im Rah-
men von Pflichtarbeitsstunden
durchgeführt wird. 

Unerheblich für die Beurteilung
des gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutzes ist der Ge-
sichtspunkt der besonderen
Gefährlichkeit der übernomme-
nen Aufgabe und die Frage, ob
eine etwaige Verweigerung der
Mithilfe zu vereinsrechtlichen
Sanktionen führen könnte.
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Die nachfolgenden Ausführun-
gen sind grundsätzliche Be-
schreibungen. Angesichts der
Vielzahl der Gestaltungsfor-

men im Sport kann eine Ent-
scheidung nur nach Feststel-
lung der Verhältnisse im Ein-
zelfall erfolgen.

3.4.1.1 Gegen Entgelt tätige Sportler

Die gegen Entgelt tätigen
Sportler stehen zum Sportver-
ein in einem Beschäftigungs-
verhältnis. Der Verein bestimmt
nach den unter 3.1 aufgeführ-
ten Kriterien die Tätigkeit des
Sportlers. Er wird in den Verein
eingegliedert und erhält für
seine Tätigkeit ein Entgelt. Für
diesen Personenkreis ist somit

Versicherungsschutz gemäß 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII gege-
ben, wobei es unter dem Ge-
sichtspunkt der gesetzlichen
Unfallversicherung auf die Be-
zeichnung wie Lizenzsportler,
Kaderathlet, Profi oder Nicht-
Amateur ohne Lizenz nicht 
ankommt.

3.4 Typische Personenkreise im Sportbereich

3.4.1 Sportler
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Zahlungen bis 150,00 Euro mtl.
werden regelmäßig nicht als
Entgelt angesehen, weil solche
Beträge nicht geeignet sind,
zum Lebensunterhalt beizutra-
gen; sie ersetzen allenfalls ei-
nen sportbedingten Mehrauf-
wand. Übt ein Spieler seinen
Sport nicht aus und erhält 
er deshalb solche Zahlungen
nicht, hat er auch keinen Nach-
teil, weil es am Aufwand fehlt.
Sofern andere Beträge als Auf-
wand oder als Entgelt geltend
gemacht werden, bedarf es 
eines entsprechenden Nach-
weises.

Zahlungen über 150,00 Euro
(und darunter, wenn dafür So-
zialversicherungsbeiträge ab-
geführt werden), werden regel-
mäßig als Entgelt angesehen. 

Dieser Wert wird auch im 
Mustervertrag für Nicht-Ama-
teure ohne Lizenz des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB)
genannt.

Da die Voraussetzungen der
unter 3.1 genannten Kriterien
hier erfüllt sind, stehen Perso-
nen, die auf der Grundlage ei-
nes solchen Vertrages tätig
werden, unter Versicherungs-
schutz. Gleiches gilt, sofern
andere Verbände entspre-
chende Regelungen haben,
die dann im Einzelfall zwischen
Verein und Spieler vereinbart
werden. Die vereinbarten Zah-
lungen unterliegen der Nach-
weispflicht.

Sponsorleistungen sind Ent-
gelte im Sinne von § 14 SGB IV
(7.6.2), wenn sie dem Sportler
zufließen, sodass hierfür Bei-
träge zu leisten sind, wenn 
eine rechtlich relevante Bezie-
hung zu diesen Sponsorleis-
tungen besteht. Es ist Aufgabe
des Vereins, dafür zu sorgen,
dass im Rahmen des Sponso-
rings auch das aufzubringen
ist, was an Unfallversiche-
rungsbeiträgen zu zahlen ist;
schließlich sind Sponsorzu-
wendungen auch bei der Be-
rechnung der Geldleistungen
der Unfallversicherung zu be-
rücksichtigen.
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3.4.1.2 Kaderathleten

Kaderathleten des Deutschen
Spitzensports in den Indivi-
dualsportarten sind häufig als
selbstständige Dienstleister
anzusehen. Indiz dafür wäre 
u. a. die Anmeldung eines Ge-
werbes als Sportler oder die
steuerrechtliche Behandlung
seiner Einkünfte als Selbst-
ständiger. Dies hat zur Folge,
dass sie nicht unter dem
Schutz der gesetzlichen Un-
fallversicherung stehen. Die
Kaderathleten haben jedoch

die Möglichkeit des Abschlus-
ses einer freiwilligen Unterneh-
merversicherung. Das Vorlie-
gen eines Beschäftigungsver-
hältnisses gegenüber einem
Verein muss in jedem Einzelfall
geprüft werden. Liegt ein sol-
ches zweifelsfrei vor und ist
der Athlet über das Verhältnis
zum Verein als Arbeitgeber zur
Tätigkeit gegenüber dem Ver-
band verpflichtet, besteht Ver-
sicherungsschutz.

3.4.1.3 Sonstige Sportler

Vereinsmitglieder, die aus-
schließlich aus sportlicher Mo-
tivation, aus Freude am Sport
und zur körperlichen Ertüchti-
gung tätig werden, die kein
Entgelt über dem steuerlich
zulässigen Aufwendungser-

satz erhalten und nicht an den
Verein vertraglich gebunden
sind, stehen während der Aus-
übung ihres Sports nicht unter
dem Versicherungsschutz der
VBG.
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3.4.1.4 Vereinsmitglieder bei nicht 
gewerbsmäßigen Bauarbeiten

Häufig werden im Verein Bau-
arbeiten durchgeführt, bei de-
nen Vereinsmitglieder mitwir-
ken. Die Bauarbeiten können
dabei einen unterschiedlichen
Umfang einnehmen, sie rei-
chen von kleineren Ausbesse-
rungsarbeiten bis hin zu einem
Neubau des Vereinsgebäudes.
Die Frage des Versicherungs-
schutzes richtet sich im We-

sentlichen danach, ob die Tä-
tigkeit der Vereinsmitglieder
als versicherte arbeitnehmer-
ähnliche Tätigkeit anzusehen
ist (siehe 3.3). Die Fallgestal-
tungen sind hier so vielschich-
tig, dass die VBG die ver-
schiedenen Möglichkeiten und
deren rechtliche Wertung in ei-
nem Merkblatt ausführlich dar-
gestellt hat (Anlage 1).

Übungsleiter, die in einem 
Beschäftigungsverhältnis zum
Verein stehen, sind versichert
gemäß § 2 Abs.1 Nr.1 SGB VII
(dazu 3.1).

Neben der in 3.1 genannten
persönlichen Abhängigkeit ist
ein weiteres Indiz die wirt-
schaftliche Abhängigkeit des
Übungsleiters, ohne dass die-
se jedoch für einen Versiche-
rungsschutz nach § 2 Abs.1 
Nr.1 SGB VII vorhanden sein
muss.

Im Regelfall wird ein Übungs-
leiter mit Lizenz einen Vertrag
mit seinem Verein abschließen,
der als Grundlage für die Zu-
schussgewährung durch den
jeweiligen Landessportbund
oder Landessportverband gilt.

Gemäß § 14 Abs.1 Satz 2 
SGB IV handelt es sich bis zu 
154,00 Euro (monatlich) nicht
um Arbeitsentgelt. Der Betrag
wird daher nicht zur Berech-
nung der Geldleistungen und
des Beitrages herangezogen
(siehe 7.6.2).

3.4.2 Übungsleiter
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Übungsleiter, die für den
Sportverein unentgeltlich tätig
werden und bei denen der Ver-
ein eine derartige Tätigkeit
nicht auch von den sonstigen
geeigneten Vereinsmitgliedern
erwartet, stehen unter Versi-
cherungsschutz gemäß § 2
Abs.2 SGB VII nach den unter
3.3 aufgeführten Kriterien.

Hintergrund ist, dass sich fi-
nanzstarke Vereine bezahlte
Übungsleiter leisten können;
bei kleinen Vereinen können
solche Personen, die eine dem
allgemeinen Arbeitsmarkt zu-
gängliche Tätigkeit ausüben,
wie Beschäftigte tätig werden
und deshalb versichert sein. 

3.4.3 Vereinsmanager

Die Ausbildung zum Vereins-
manager ist in den einzelnen
Landessportbünden des Deut-
schen Sportbundes unter-
schiedlich strukturiert. Nach
dem Modell der Ausbildung in
Rheinland-Pfalz umfasst diese
120 Unterrichtseinheiten und
ist in einzelne Seminarblöcke
gegliedert. Sie vermittelt Ver-
einsmitarbeitern einen grund-
legenden Einblick in die Sport-
organisation und -verwaltung.
Den Abschluss bildet eine Prü-

fung mit anschließender DSB-
Lizenzierung, wie im Übungs-
leiter-Bereich. Der Organi-
sationsleiter/Vereinsmanager
schließt in der Regel einen Ver-
trag mit seinem Verein, in dem
Arbeitsbereich und Tätigkeiten
festgelegt und beschrieben
sind.
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Der Trainer in einem Verein
(Mannschaftssportarten oder
Individualsportarten), der im
Rahmen eines Beschäftigungs-

verhältnisses tätig wird, ist
grundsätzlich nach § 2 Abs.1
Nr. 1 SGB VII versichert.

Trainer

3.4.4 Trainer / Honorartrainer / 
Spielertrainer

Zum Teil wird auch in anderen
Landessportbünden eine Stu-
fenausbildung angeboten, die
dann bis zur letzten Stufe 270
Unterrichtseinheiten umfasst.

Bei der Beurteilung des Ver-
sicherungsschutzes für einen
Vereinsmanager sind neben
den üblichen Kriterien eines
abhängigen Beschäftigungs-
verhältnisses folgende Punkte
zu prüfen:

■ Es muss ein Vertrag zwi-
schen dem Vereinsmanager
und dem Verein vorliegen.

■ Aus diesem Vertrag muss
sich eine Abgrenzung der
Tätigkeiten ergeben, wonach
eine Trennung zwischen un-
versichertem (siehe 3.4.7)
Vorstandsamt (Aufgaben ge-
mäß Satzung) und Vereins-
manageraufgaben (gemäß
Vertrag) vorgenommen wer-
den kann. 
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Honorartrainer

Der selbstständige Honorar-
trainer (z.B. im Bereich des
Golfsports, Tennis, Reiten)
steht nicht in einem abhängi-
gen Beschäftigungsverhältnis.
Er steht deshalb nicht kraft Ge-
setzes unter Versicherungs-
schutz. Für diesen Personen-
kreis besteht die Möglichkeit
der freiwilligen Unternehmer-
versicherung gemäß § 6 Abs.1
Nr.1 SGB VII.

Beschäftigung nach § 7 SGB IV
ist die nichtselbstständige Ar-
beit, insbesondere in einem Ar-
beitsverhältnis.

Hiervon unterscheidet sich der
Honorartrainer durch nachfol-
gende Kriterien:

1. Der Honorartrainer übt sei-
ne Tätigkeit selbstständig
und eigenverantwortlich aus.

2. Er unterliegt keinem Direk-
tionsrecht des Vereins-Vor-
stands, d.h. der Zeitaufwand
seiner Tätigkeit sowie Art

und Umfang werden vom
Trainer selbst bestimmt und
festgelegt. Er erhält dies-
bezüglich keinerlei Weisun-
gen von Dritten.

3. Der Honorartrainer sorgt im
Falle seines Ausfalls selbst-
ständig für eine Vertretung.

4. Die Bezeichnung des Hono-
rars bzw. die sozialver-
sicherungsrechtliche und
steuerliche Behandlung der
Vergütung durch Verein und
Trainer ist für die Beurtei-
lung der selbstständigen
Tätigkeit nicht maßgeblich.

Der Begriff des Honorartrai-
ners wird allerdings in der 
Praxis unterschiedlich und
nicht einheitlich verwandt, für
die Frage des Versicherungs-
schutzes gelten daher die all-
gemeinen Grundsätze (siehe
3.1 und 3.2). Er kann also un-
ter Berücksichtigung der maß-
gebenden Kriterien im Einzel-
fall abhängig beschäftigt sein
oder nicht. 
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Spielertrainer

Spielertrainer ist derjenige, der
vertraglich nicht nur zum Trai-
ning, sondern auch zur Teil-
nahme am Spiel verpflichtet
ist. Nimmt der Trainer als Spie-
ler am Wettkampf/Spiel teil, 
besteht regelmäßig Versiche-
rungsschutz, wenn er nach Art
und Ausgestaltung seines Ver-
trages (mündliche oder schrift-
liche Vereinbarung mit dem

Verein) auch als Spieler ver-
traglich verpflichtet ist. Ist das
nicht der Fall, muss geprüft
werden, ob die Teilnahme des
Trainers am Spiel Ausfluss
bzw. Bestandteil seiner Trai-
nertätigkeit oder schlichte Teil-
nahme am sportlichen Ge-
schehen ist. Im letzteren Fall
besteht kein Versicherungs-
schutz.

Hier gilt das bereits unter 3.1 bis 3.3 Gesagte.

3.4.5 Platzwart, Zeugwart und dergleichen

3.4.6 Schiedsrichter und 
Schiedsrichterassistenten

Schiedsrichter, Schiedsrichter-
assistenten und andere Perso-
nen, die Sportentscheidungen
treffen, sind nicht versichert.
Das gilt jedenfalls, solange die-
se Tätigkeit eine Vereinsmit-
gliedschaft voraussetzt und die
Verbandsstatuten die Gestel-

lung von Schiedsrichtern vor-
sehen. Eine solche Tätigkeit 
ist damit Ausfluss einer wenn
auch besonderen Vereinsmit-
gliedschaft und im Übrigen
dem allgemeinen Arbeitsmarkt
nicht zugänglich und damit
nicht arbeitnehmerähnlich.
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3.4.7 Vorstand / Gewählte Ehrenamtsträger

Durch das „Gesetz zur Ver-
besserung des unfallversiche-
rungsrechtlichen Schutzes bür-
gerschaftlich Engagierter und
weiterer Personen“ können ab
dem 01.01.2005 gewählte Eh-
renamtsträger in gemeinnützi-
gen Einrichtungen, zu denen
auch Sportvereine gehören,
auf freiwilliger Basis den Un-
fallversicherungsschutz bei der
VBG vertraglich begründen 
(§ 6 Abs.1 Nr.3 SGB VII). Die
Gemeinnützigkeit im Sinne des
Gesetzes orientiert sich am
Steuerrecht, nachdem private
Aktivitäten zur selbstlosen För-
derung der Allgemeinheit steu-
erlich begünstigt werden. Ist
ein Sportverein als gemeinnüt-
zig anerkannt, können daher
alle Personen, die durch ihre
Wahl ein durch Satzung vorge-
sehenes offizielles Amt beklei-
den und daher in besonderer
Weise Verantwortung überneh-
men, sich auf freiwilliger Basis
absichern. Diese Möglichkeit
steht nicht nur dem Vorstand

offen, sondern auch den Inha-
bern anderer Wahlämter. Auch
berufene Stellvertreter des Vor-
standes haben die Möglichkeit
der freiwilligen Versicherung,
wenn die Satzung die Berufung
vorsieht. In einem Mehrspar-
tenverein können so viele Amt-
sinhaber (z.B. Abteilungsvor-
stand) von der neuen Regelung
profitieren.

Jeder Sportverein kann sei-
ne gewählten Ehrenamsträger
durch einen entsprechenden
Sammelantrag freiwillig ver-
sichern. Der Versicherungs-
schutz umfasst dabei die Tätig-
keiten, die mit den Aufgaben
des einzelnen Ehrenamtes ver-
bunden sind. Diese ergeben
sich aus den jeweiligen Sat-
zungsbestimmungen des Ver-
eins bzw. den ergänzenden
Vereins- und/oder Abteilungs-
ordnungen bei Mehrsparten-
vereinen. Das entsprechende
Anmeldeformular finden Sie im
Internet unter www.vbg.de.
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Mit einigen Landessportbün-
den* hat die VBG ein verein-
fachtes Verfahren abgespro-
chen: Die Meldung der gewähl-
ten Ehrenamtsträger erfolgt
nicht über den einzelnen Sport-
verein, sondern der Landes-
sportbund meldet die Gesamt-
zahl für seinen Bereich an die
VBG. Dadurch entfällt die Ein-
zelmeldung durch die Vereine.
Nähere Auskünfte erteilt der
zuständige Landessportbund.

Sofern weder der Landessport-
bund noch der Sportverein für
seine gewählten Ehrenamtsträ-
ger eine freiwillige Versiche-
rung beantragt haben, besteht
aber auch die Möglichkeit 
des einzelnen Ehrenamtsträ-
gers, die freiwillige Versiche-
rung zu beantragen (Anmelde-
formular unter www.vbg.de).

Sofern eine freiwillige Versiche-
rung nicht abgeschlossen wur-
de, scheidet Versicherungs-
schutz grundsätzlich aus. Aller-
dings besteht nach § 3 Abs.1
Nr. 2 SGB VII i.V. mit § 49 Abs.1

Buchstabe c der Satzung der
VBG für den gesamten Vor-
stand (der von der Mitglieder-
versammlung gewählte Vor-
stand sowie der vom Vorstand
eingesetzte erweiterte Vor-
stand) auf dem Vereinsgelände 
(= Stätte des Unternehmens)
gesetzlicher Versicherungs-
schutz, wenn der Aufenthalt
rechtlich wesentlich im Zu-
sammenhang mit der Vor-
standstätigkeit steht (z.B. bei
Vorstandssitzungen im Vereins-
heim, nicht jedoch bei sport-
lichen Aktivitäten). Bei der Be-
stimmung des Vereinsgelän-
des bzw. der Unternehmens-
stätte ist unerheblich, ob es
sich um Eigentum des Vereins
handelt oder ob ein Dritter 
(z. B. die Stadt, in der der Ver-
ein seinen Sitz hat) Eigentümer
ist. Das Büro des Schatzmeis-
ters kann im Einzelfall die Ver-
einsstätte sein, ebenso der
Raum in einer Gaststätte, in
dem die Besprechungen des
Vereinsvorstandes mangels an-
derweitiger Räumlichkeiten des
Vereins abgehalten werden. 

*Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz,  
Sachsen, Thüringen
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4. Versicherte Tätigkeiten

Wird nach den oben beschrie-
benen Voraussetzungen fest-
gestellt, dass es sich um eine
versicherte Person im Sportbe-
reich handelt, ist sodann zu
prüfen, ob diese Person, der
ein Unfall zugestoßen ist, den
Unfall auch infolge einer versi-
cherten Tätigkeit erlitten hat.

Der Umfang und Inhalt der ver-
sicherten Tätigkeit ergibt sich
in der Regel aus einem zwi-
schen den Parteien geschlos-
senen Vertrag. Sollte ein
schriftlicher Vertrag nicht vor-
liegen, so sind die mündlichen
Absprachen maßgeblich. So-
fern keine besonderen Ab-
sprachen getroffen wurden,
sind zur Beurteilung der versi-

cherten Tätigkeiten die allge-
meinen Erfahrungswerte und
Gepflogenheiten aus dem Be-
reich des Sports unter Berück-
sichtigung der besonderen
Aufgabe des Versicherten he-
ranzuziehen.

Erleidet ein gewählter Ehren-
amtsträger einen Unfall, so soll
bei der Unfallmeldung immer
die Vertragsnummer der frei-
willigen Versicherung bei der
VBG angegeben werden. So-
fern der zuständige Landes-
sportbund einen Vertrag mit
der VBG geschlossen hat, ist
diese Vertragsnummer anzu-
geben; hat der Verein selbst
den Vertrag geschlossen, die
Nummer dieses Vertrages.  

Wird der Verein im Auftrag oder
mit Zustimmung einer Gebiets-
körperschaft tätig, besteht für
die Tätigkeit des Vereinsmitglie-
des Versicherungsschutz (siehe
auch 1.8). Beispiel: Eine Kom-

mune beauftragt einen Sport-
verein, die Betreuung von Schü-
lern einer öffentlichen Schule
am Nachmittag zu übernehmen
(Sicherstellung der Ganztags-
betreuung). 

3.4.8. Vereinsmitglieder bei Tätigkeiten im 
Auftrag von Gebietskörperschaften
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Die freiwillig versicherten Sport-
unternehmer sind bezüglich
der versicherten Tätigkeit nach
den gleichen Grundsätzen zu
behandeln wie sonstige frei-

willig versicherte Personen.
Haben sie keine freiwillige Ver-
sicherung abgeschlossen, be-
steht kein Versicherungsschutz.

4.2 Selbstständige Tätigkeit eines Sportlers

4.3 Tätigkeit eines Vereinsmitgliedes

Die Tätigkeiten eines Vereins-
mitglieds sind grundsätzlich
unversichert. Bestimmte Tätig-
keiten werden von den Mitglie-
dern aus besonderem Enga-
gement oder aus einer mora-
lischen Verpflichtung heraus
übernommen. Wenn also z.B.
die Eltern ihr Kind zum Sport-
verein fahren, so tun sie dies
aufgrund ihrer elterlichen Ver-
pflichtung, auch wenn sie da-
bei andere Kinder mitnehmen
(siehe auch 4.10). Gleiches

gilt, wenn die Mütter regelmä-
ßig die Trikots der ganzen
Mannschaft waschen und nicht
nur das des eigenen Kindes.
Diese Tätigkeiten sind regel-
mäßig unversichert. Wird das
Waschen regelmäßig von einer
Person ausgeführt, etwa ge-
gen ein Waschgeld pro Trikot,
wird es sich um eine versicher-
te Tätigkeit handeln, die bei
größeren Vereinen auch von
bezahlten Kräften (Zeugwart)
ausgeführt wird. 

4.1 Tätigkeit eines Arbeitnehmers

Bei der Bearbeitung von Unfäl-
len der Arbeitnehmer im nicht
Sport ausübenden Bereich,  wie
Büro und Verwaltung, ergeben

sich bei der Feststellung der
versicherten Tätigkeit keine
von den üblichen Unfällen ab-
weichenden Probleme.
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Das Vereinsmitglied, das kurz-
fristig die Aufgabe eines haupt-
amtlich beschäftigten Trainers,
Platzwartes oder Hausmeis-
ters übernimmt, übt in dem 
Moment eine versicherte Tätig-
keit aus.

Jugendspieler, die sich auf
Grund eines „Ausbildungsver-
trages“  auf ihren späteren Ein-
satz als Nachwuchsprofisport-
ler vorbereiten, werden häufig

als Amateure bezeichnet, sind
aber bereits an den Verein wie
Profis gebunden. Hier ist im
Einzelfall zu prüfen, ob es sich
tatsächlich um einen Amateur
handelt oder ob er nur als 
solcher bezeichnet wird. Auf-
grund der vertraglichen Bin-
dung kann er als abhängig 
beschäftigter Sportler unter
Versicherungsschutz stehen
(siehe 3.4.1.1).

Die versicherte Tätigkeit eines
Sportlers besteht grundsätz-
lich darin, dass er im Training
seine körperliche Leistungsfä-
higkeit herstellt, erhält und stei-
gert, um die von ihm erwarteten
Leistungen zugunsten seines
Vereins im Wettkampf zu er-
bringen. Im Übrigen gehört 

zur versicherten Tätigkeit des
Sportlers die Teilnahme an 
allen vom Verein vereinbarten
Veranstaltungen (z.B. Wett-
kämpfe, Freundschaftsspie-
le, Teambesprechungen, Foto-
termine, Autogrammstunden,
Fernsehinterviews).

4.4.1 Gegen Entgelt tätige Sportler

4.4 Typische versicherte Tätigkeiten 
im Sportbereich
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In der Rechtsprechung wird
hier in der Regel kein Ver-
sicherungsschutz angenom-
men, da die Suche nach einem
Arbeitsplatz dem privaten, ei-
genwirtschaftlichen Bereich
zuzuordnen ist. Eine Ausnah-
me wurde nur gemacht bei ei-
ner Anstellung mit anschlie-
ßender sofortiger Arbeitsauf-
nahme.

Im Bereich des Sports liegt 
eine Entscheidung des Baye-
rischen Landessozialgerichtes
– LSG – vor (L 2 U 368/95). 
Hier wurde Versicherungs-
schutz verneint, weil sich der
Spieler auf eigene Veranlas-
sung bei einem fremden Verein
vorgestellt hat. Das LSG hat
auch den Umstand, dass der

abgebende Verein eine Ablö-
sesumme bekommen würde,
berücksichtigt. Das LSG stellte
jedoch hier auf die eigen-
wirtschaftliche Motivation des
Spielers zum Probetraining ab.

Unfallversicherungsschutz wä-
re nur dann gegeben, wenn
der Stammverein wesentlich
am Zustandekommen des Pro-
betrainings beteiligt war. Dies
ist z.B. der Fall, wenn der
Stammverein einen Spieler an
einen anderen Verein verleihen
möchte (Erzielung von Spiel-
praxis, Kaderverkleinerung)
und die Teilnahme am Probe-
training als Voraussetzung für
das Entleihen von beiden Ver-
einen vereinbart wurde. 

Probetraining
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4.4.2 Trainer / Übungsleiter

Zur versicherten Tätigkeit ei-
nes Trainers/Übungsleiters ge-
hört die Planung und Durch-
führung des Trainings, ein-
schließlich der Gestaltung der
Trainingsstätte sowie die Be-
treuung vor, während und nach
dem Wettkampf. Ferner zählt
dazu die Teilnahme an Maß-
nahmen der Aus- und Fortbil-
dung und an Trainerbespre-
chungen im Verein.

Diese Merkmale sprechen für
eine weisungsgebundene Ein-
ordnung des Trainers/Übungs-
leiters als Beschäftigten in den
Verein.

Es kann aber auch, meist in
Einzelsportarten (Tennis, Pfer-
desport, Golf), Trainer auf Ho-
norarbasis geben, die freibe-
ruflich tätig und damit unversi-
chert sind. Hier kommt es auf
die Vertragsgestaltung an, die
mit den tatsächlichen Verhält-
nissen übereinstimmen muss.

Nimmt der Trainer als Spieler
am Spiel teil (Spielertrainer),
wird regelmäßig Versiche-
rungsschutz bestehen, weil
der Trainer dann auch als Spie-
ler vertraglich verpflichtet sein
wird. Ist das nicht der Fall,
muss geprüft werden, ob die
Teilnahme am Spiel Ausfluss
bzw. Bestandteil seiner Trai-
nertätigkeit ist.
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In diesem Bereich ist zunächst
festzustellen, ob der Wart seine
Aufgaben als Organmitglied
gemäß der Satzung ausübt.
Dann besteht kein Versiche-
rungsschutz.

Sind es Pflege- und Wartungs-
arbeiten, die erheblich über
das hinausgehen, was von ei-
nem aus Mitgliedspflichten täti-
gen Wart erwartet werden
kann, besteht Versicherungs-
schutz nach § 2 Abs.1 oder 2
SGB VII.

Versicherte Tätigkeit ist die An-
reise zum und die Abreise vom
Lehrgangsort, die Teilnahme

am theoretischen und prakti-
schen Unterricht sowie an Ge-
meinschaftsveranstaltungen.

4.4.4 Teilnehmer an Übungsleiterlehrgängen

4.4.3 Platzwart, Zeugwart und dergleichen
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4.4.5 Sportfeste

Das ganze Jahr über werden
Sportfeste aller Art veranstaltet. 

Sie lassen sich einteilen in Ver-
anstaltungen, die vereins-, ggf.
verbandsinterne Bedeutung ha-
ben (Jahrespokal, Weihnachts-
feier, Jubiläumsfest) und sol-
che, die Vorführungen für die
Öffentlichkeit sind mit dem 
Ziel, sowohl für den Sport zu
werben als auch Einnahmen zu
erzielen.

Bei vereinsbezogenen Veran-
staltungen wird die Regel sein,
dass ein Vorstandsbeschluss
oder ein Beschluss der Mitglie-
derversammlung zur Mithilfe
bei der Ausgestaltung auffor-
dert. Die auf diese Weise mit-
wirkenden Vereinsangehörigen
verfolgen Mitgliedschaftsinte-
ressen und sind deshalb unver-
sichert.

Vom Verein gegen Entgelt 
angeworbene Kräfte (Koch,
Schank- und Reinigungsperso-
nal) sind versichert, das Entgelt
ist der VBG zur Beitragsbe-
rechnung nachzuweisen. Wer-

den Fremdaufträge an Firmen
oder andere Dritte vergeben
(Werkverträge zwecks Zeltauf-
und -abbau, Kioske, Würst-
chenstände, Künstler, Gaukler,
Chöre, Orchester), so sind die
Beteiligten zwar weitgehend
unfallversichert, jedoch nicht
über den veranstaltenden Ver-
ein bei der VBG, sondern bei
der für das Fremdunternehmen
zuständigen Berufsgenossen-
schaft, z.B. der Berufsgenos-
senschaft Nahrungsmittel und
Gaststätten. Nachweise gegen-
über der VBG kommen also
nicht in Betracht.

Anders kann es bei Veranstal-
tungen zur Eigenwerbung aus-
sehen. Werden hierzu etwa ei-
gene oder Sportler anderer
Vereine zur Vorführung einge-
laden und/oder erhalten sie
dafür Start-, Sieg- und Platz-
prämien die über ihren Auf-
wand hinausgehen, so handelt
es sich hierbei um Entgelt. Der
Sportler ist versichert, das 
Entgelt ist zur Beitragserhe-
bung vom Veranstalter nach-
zuweisen.
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Die Arbeitsstätte ist von der Art
der Tätigkeit abhängig und
deshalb nicht exakt festzule-
gen. Bei Sportlern kann es sich
um ständig wechselnde Trai-
nings- und Wettkampfstätten

handeln. In Frage kommen 
dabei alle Sportanlagen, Trai-
ningsräume und Laufstrecken,
die vom Verein bzw. vom Trai-
ner für das Training bzw. den
Wettkampf bestimmt werden.

4.5.2 Arbeitszeit

Die Arbeitszeit ist ebenfalls
von der Art der Beschäftigung
abhängig und nicht genau
festzulegen. Bei Sportlern wird
sie beeinflusst durch die per-

sönlichen Möglichkeiten des
Sportlers, die Planungen des
Trainers und die von außen ge-
setzten Termine (Wettkämpfe
oder Übungsstunden).

4.5.3 Eigenwirtschaftliche Tätigkeit

Tätigkeiten, die dem privaten
Bereich zuzuordnen sind, müs-
sen von den versicherten Tä-
tigkeiten abgegrenzt werden.
Hier geht es vor allem um Tä-
tigkeiten, die z.B. der Sportler
in seiner Eigenschaft als Mit-
glied des Vereins ausübt oder
aber um Tätigkeiten, die zwar
mit seiner Tätigkeit als Sport-
ler in Zusammenhang stehen,
aber von ihm privat ausgeübt

werden (z.B. ein Fußballspieler
gibt Autogrammstunde im Rah-
men der Vorstellung des von
ihm über seinen Sport verfas-
sten Buches, Jogging während
seiner Freizeit, Aufenthalt in ei-
nem Fitnessstudio), sofern sie
nicht im Rahmen eines vom
Verein durchgeführten Trai-
ningsprogramms ausgeübt
werden.

4.5.1 Arbeitsstätte

4.5 Umfang und Grenzen 
des Versicherungsschutzes
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4.6 Unfälle mit Arbeitsgerät und 
Schutzausrüstung

Arbeitsgerät und Schutzaus-
rüstung im Sinne der Vorschrift
des § 8 Abs.2 Nr.5 SGB VII 
sind im Sportbereich sämtli-
che Gegenstände, die für die
Durchführung des Trainings
oder der Spezialsportart erfor-
derlich sind. Versichert ist des-
halb jede Tätigkeit einer versi-
cherten Person, die das Ver-
wahren, Befördern Instand-
halten und Erneuern eines 
Arbeitsgeräts oder Schutzaus-
rüstung sowie deren Erstbe-
schaffung, wenn diese auf Ver-
anlassung der Unternehmer er-
folgt, betrifft. 

Zum Arbeitsgerät bzw. zur
Schutzausrüstung gehören auch
z.B. die Fußballschuhe und 
die Schienbeinschützer sowie
alle Bekleidungsstücke, die
zum Schutze vor Verletzungen
bei der jeweiligen Sportart vor-
geschrieben sind.

Nicht dazu gehört die allge-
meine Arbeitskleidung, d.h.
Trainingskleidung. Etwas an-
deres gilt jedoch für die vom
Verein vorgeschriebene Klei-
dung bei Wettkämpfen oder an-
deren offiziellen Veranstaltun-
gen. Da ein Ausüben der versi-
cherten Tätigkeit in einer ande-
ren als der vorgeschriebenen
Kleidung nicht möglich ist, han-
delt es sich z.B. bei Vereins-
trikots und Mannschaftsuni-
formen um Arbeitskleidung im
Sinne eines Arbeitsgerätes.
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4.7 Wegeunfall

Versicherte Tätigkeit ist auch
das Zurücklegen des mit die-
ser Tätigkeit zusammenhän-
genden unmittelbaren Weges
nach und von dem Ort der Tä-
tigkeit, so dass auch hier 
Versicherungsschutz besteht.
Versichert ist nur der kürzes-
te oder zweckmäßigste Weg,
nicht aber Um- oder Abwege.
Da der Arbeitsort wechseln
kann, ändert sich auch der ver-
sicherte Weg, was jeweils im
Einzelfall zu prüfen ist. 

Sämtliche Wege, die nicht zu
oder von der Wohnung führen,
die der Sportler aber im 
Rahmen seiner versicherten

Tätigkeit auch außerhalb der
Arbeitsstätte zurücklegt, ste-
hen unter Versicherungsschutz
(Dienstwege und Dienstrei-
sen). Hierzu gehören insbe-
sondere die Wege, die erfor-
derlich sind, um Pflege und
Wartung des Trainingsgeräts
sicherzustellen oder die zur
Organisation von Training und
Wettkampf dienen oder die aus
einem anderen Grund im ver-
einseigenen Interesse durch-
geführt werden.

Alle Reisen zu auswärtigen
Spielen, die vom Verein orga-
nisiert werden, sind als Dienst-
reisen mitversichert.

4.8 Berufskrankheiten

Berufskrankheiten sind Krank-
heiten, die in der der Berufs-
krankheitenverordnung anlie-
genden Liste als solche be-
zeichnet sind und die sich der

Versicherte durch seine versi-
cherte Tätigkeit zuzieht. Die
Berufskrankheitenverordnung
wird nach § 9 SGB VII von der
Bundesregierung erlassen.
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4.8.1 Meniskusschaden

Eine Besonderheit in diesem
Bereich stellt der als Berufs-
krankheit anerkannte Menis-
kusschaden dar. Durch die
Verordnung zur Änderung der
Berufskrankheitenverordnung
vom 22.03.88 erhielt die Num-
mer 2102 folgende Fassung:

„Meniskusschäden nach mehr-
jährigen andauernden oder
häufig wiederkehrenden, die
Kniegelenke überdurchschnitt-
lich belastenden Tätigkeiten.“

In der Begründung des Ände-
rungsvorschlages wurde auf-
geführt, dass die berufsbe-
dingte chronische Meniskopa-
thie, die 1952 in die Liste der
Berufskrankheiten aufgenom-
men wurde, nach heutigem 
Erkenntnisstand nicht länger
nur auf die untertägige Berg-
mannstätigkeit beschränkt blei-
ben kann. Ähnlich wie bei den
Tätigkeiten unter Tage ist nach
Auffassung der Arbeitsmedizin

eine überdurchschnittliche Be-
lastung der Kniegelenke bio-
mechanisch gebunden an

■ belastete Dauerzwangshal-
tung (insbesondere hocken
oder knien bei gleichzeitiger
Kraftaufwendung) oder

■ häufig wiederkehrende er-
hebliche Bewegungsbean-
spruchungen (insbesondere
laufen oder springen mit
Scherbewegungen auf grob
unebener Unterlage).

Als Beispiel für überdurch-
schnittliche Kniebelastungen
wurde auch die Tätigkeit be-
stimmter Berufssportler ge-
nannt.

Als zeitliche Komponente ist
auf eine mehrjährig andauern-
de oder mehrjährig häufig
wiederkehrende Belastung ab-
zustellen.
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4.8.2 Berufskrankheiten gemäß 
§ 9 Abs. 2 SGB VII

Die Vorschrift lautet:

„Die Unfallversicherungsträger
haben eine Krankheit, die nicht
in der Rechtsverordnung be-
zeichnet ist oder bei der die
dort bestimmten Voraussetzun-
gen nicht vorliegen, wie eine
Berufskrankheit als Versiche-
rungsfall anzuerkennen, sofern
im Zeitpunkt der Entscheidung
nach neuen Erkenntnissen der
medizinischen Wissenschaft
die Voraussetzungen für eine
Bezeichnung nach Absatz 1
Satz 2 erfüllt sind.“

Neben den Vorschriften über
die anerkannten Berufskrank-
heiten ist auch im Bereich 
des Sports die Möglichkeit 
einer Anerkennung nach Abs. 2
eventuell von weitreichender
Bedeutung. Zurzeit sind aus
dem Sportbereich keine aktuel-
len Erkrankungen bekannt, die
nach dieser Vorschrift entschä-
digt werden könnten. Aller-
dings bleibt zu beobachten,
wie sich die wissenschaftlichen
Erkenntnisse hinsichtlich der
Erkrankungen z.B. der Sehnen
(insbesondere Achillessehnen),
Muskeln, Bänder und Knorpel
in Zukunft entwickeln werden.
Nachdem die Meniskusschä-
den als Berufskrankheit an-
erkannt sind, scheint eine
Weiterentwicklung in dieser
Richtung möglich.
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Nach einem Arbeitsunfall ist
der Sportler auch bei einer der
vorher genannten Maßnahmen
ebenso wie andere Unfallver-
letzte versichert. Eine Ausnah-
me ist allerdings bei den Arzt-
besuchen zu machen, die der
Sportler aus eigenem Antrieb
tätigt und die in der Regel mit
langen Anfahrtswegen verbun-
den sind. Solche Spezialisten-
besuche bedürfen zur Begrün-
dung des Unfallversicherungs-
schutzes der Anordnung bzw.
Genehmigung der VBG. An-
sonsten sind sie dem privaten
Bereich des Sportlers zuzu-
rechnen, weil objektiv gesehen
eine optimale medizinische
Versorgung auch im näheren
Umkreis geleistet werden kann
und die Inanspruchnahme ei-
nes bestimmten Arztes allein
auf einem besonderen persön-
lichen Bedürfnis des Sportlers
beruht.

Versicherungsschutz besteht
in jedem Fall auf dem Weg
zu/von der sportmedizinischen
Nachbehandlung wegen eines
Arbeitsunfalls oder einer Be-
rufskrankheit und während des
Aufenthalts in der Behand-
lungsstätte.

Für alle anderen Arztbesuche
gilt, dass die Maßnahmen zur
Erhaltung und Wiederherstel-
lung der Gesundheit grund-
sätzlich zum unversicherten
Lebensbereich gehören. In
Ausnahmefällen kann der Weg
zum Arzt unter Versicherungs-
schutz  stehen, wenn vom Ar-
beitgeber die Konsultation des
Arztes ausdrücklich angeord-
net wird.

4.9 Unfall bei der Durchführung einer Heil-
behandlung, berufsfördernder Leistungen 
zur Rehabilitation oder beim Entgegen-
wirken der Gefahr einer Berufskrankheit
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Bei Inanspruchnahme der be-
sonderen Therapieeinrichtun-
gen wegen anderer Erkrankun-
gen, der Folgen von Freizeitun-
fällen oder zwecks  Beseitigung
eines schlechten Trainingszu-

standes besteht kein Versiche-
rungsschutz, es sei denn, die
Maßnahme wird vom Verein als
besonderes Training angeord-
net und finanziert.

4.10 Eltern-Fahrdienste

Die Hin- und Rückfahrt der Kin-
der durch die Eltern zur eige-
nen Sportstätte ist immer un-
versichert, auch wenn fremde
Kinder mitgenommen werden
(zu vergleichen mit der Bring-
pflicht zur Schule im Rahmen
der elterlichen Fürsorge). Die
Fahrten zur fremden Sportstät-

te sind unabhängig von ihrer
Entfernung für die Eltern dann
versichert, wenn auch andere
Kinder als die eigenen mitfah-
ren bzw. die Mitfahrt anderer
Kinder vorgesehen war. Im
Übrigen gilt das unter 4.3 Ge-
sagte entsprechend.
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5. Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit im Sportverein

Der Vorstand eines Sportver-
eins ist als Vertreter der juristi-
schen Person Sportverein e.V.
für den sicheren und gesund-
heitsgerechten Vereinsbetrieb
verantwortlich:

■ Beschäftigte und beschäf-
tigtenähnlich tätige Mitglie-
der haben gegenüber dem
Vorstand Anspruch darauf,
dass der Vorstand die staat-
lichen und berufsgenossen-
schaftlichen Arbeitsschutz-
bestimmungen, aus denen
sich für den Vorstand eine
Reihe von Pflichten erge-
ben, einhält. Hierzu gehört
beispielsweise die Pflicht,
den Trainern/Übungsleitern
sicherheitstechnisch ein-
wandfreie Sportstätten und 
-geräte zur Verfügung zu
stellen.

■ „Normale“ Vereinsmitglieder
(weder beschäftigt noch 
beschäftigtenähnlich tätig)
und Dritte (zum Beispiel
Passanten und Zuschauer)
haben gegenüber dem Vor-
stand Anspruch darauf, dass
sie nicht durch den Vereins-
betrieb gefährdet werden.
Ihnen gegenüber hat der
Vorstand die in der Recht-
sprechung zu § 823 „Scha-
densersatzpflicht“ des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB)
beschriebene Verkehrssiche-
rungspflicht zu erfüllen. Hier-
zu gehört nicht nur die Streu-
und Räumpflicht auf ver-
eisten Gehwegen im Win-
ter, sondern beispielsweise
auch die Pflicht, die Qualifi-
kation der im Vereinsbetrieb
eingesetzten Trainer/Übungs-
leiter sicherzustellen.
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Die Verantwortung für den si-
cheren und gesundheitsge-
rechten Vereinsbetrieb gilt für
beide Personengruppen; sie
hat jeweils nur eine andere
Rechtsgrundlage. Während die
Ausführungen zur Verkehrssi-
cherungspflicht entweder nur
sehr allgemein oder einzelfall-
bezogen sind, enthalten die
staatlichen und berufsgenos-
senschaftlichen Arbeitsschutz-
bestimmungen konkrete und
detaillierte Pflichtenbeschrei-
bungen, die auch viele As-
pekte der Verkehrssicherungs-
pflicht berücksichtigen.

Für die Vereinspraxis bedeu-
tet das:

Die Einhaltung der staatlichen
und berufsgenossenschaft-
lichen Arbeitsschutzbestim-
mungen gewährleistet, dass
der Vorstand auch seiner Ver-
antwortung gegenüber den
„normalen“ Vereinsmitgliedern
und Dritten in weiten Teilen ge-
recht wird.

In Sportvereinen mit Beschäf-
tigten gilt – wie in jedem ande-
ren Unternehmen auch – für die
Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz dieses Personen-
kreises bei der Arbeit das
staatliche Arbeitsschutzrecht.

Dieser Rechtsbereich ist auf-
grund der Verpflichtung der
Bundesrepublik Deutschland
zur Umsetzung von EG-
Richtlinien in den letzten Jah-
ren kontinuierlich überarbeitet
worden.

5.1.1 Staatliche Arbeitsschutzbestimmungen

5.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 
der Vorstandsverantwortung
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Mit dem „Gesetz zur Umset-
zung der EG-Rahmenrichtlinie
Arbeitsschutz und weiterer 
Arbeitsschutzrichtlinien“ vom
07.08.96 ist insbesondere die
Gewerbeordnung, die nicht für
Sportvereine galt, weitgehend
durch das Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) abgelöst worden.
Da dieses Gesetz ausdrücklich
für den Schutz der Beschäftig-
ten bei der Arbeit in allen Tätig-
keitsbereichen gilt (§ 1 Abs.1
ArbSchG), sind die in ihm ent-
haltenen Bestimmungen auch
in Sportvereinen mit Beschäf-
tigten zu beachten.

Die Verantwortung für die 
Umsetzung der Bestimmun-
gen des Arbeitsschutzgesetzes
trägt der Vorstand des Vereins
als Vertreter des Arbeitgebers
Sportverein e.V. (§ 13 Abs.1
ArbSchG). Er hat durch eine
Beurteilung der für die Be-
schäftigten mit ihrer Arbeit ver-
bundenen Gefährdung zu er-
mitteln, welche Maßnahmen
des Arbeitsschutzes erforder-
lich sind (§ 5 ArbSchG).

Neben dem Arbeitsschutzge-
setz enthalten die staatlichen
Arbeitsschutzbestimmungen
weitere Arbeitsschutzvor-
schriften (Gesetze und Verord-
nungen), die der Vorstand in
Vereinen mit Beschäftigten zu
beachten hat. Von grundsätz-
licher Bedeutung für Sportver-
eine sind u.a.:

■ Arbeitssicherheitsgesetz
(ASiG)

■ Arbeitsstättenverordnung
(ArbStättV)

■ Betriebssicherheits-
verordnung 
(BetrSichV)

Andere Arbeitsschutzvorschrif-
ten kommen nur bei bestimmten
Tätigkeiten zum Tragen, z.B.:

■ Bildschirmarbeitsverordung
(BildscharbV)

■ PSA-Benutzungsverord-
nung (PSA-BV) 
PSA = Persönliche Schutz-
ausrüstungen)

■ Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV)
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Wieder andere Arbeitsschutz-
vorschiften gelten nur für be-
stimmte Personengruppen, z.B.:

■ Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSchG)

■ Mutterschutzgesetz
(MuSchG)

Zur Konkretisierung der Ver-
ordnungen erarbeiten Aus-
schüsse ein technisches Re-
gelwerk, das Maßstäbe für die
Erfüllung der Bestimmungen
der Verordnungen setzt, z.B.:

■ Arbeitsstättenrichtlinien
(ASR)

■ Technische Regeln für 
Gefahrstoffe (TRGS)

■ Technische Regeln für 
Betriebssicherheit
(TRBS)

Zur Vermeidung von Doppel-
regelungen hat der Bundes-
minister für Wirtschaft und Ar-
beit den Trägern der gesetz-
lichen Unfallversicherung die
Möglichkeit eröffnet, in den
von ihnen erlassenen Unfall-
verhütungsvorschriften auf In-
halte der staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften zu verwei-
sen (s. 5.1.2).

Für beschäftigtenähnlich täti-
ge Personen gelten die staat-
lichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten nicht unmittelbar. Hinsicht-
lich der Gewährleistung der
Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes dieses Perso-
nenkreises sind ihre Bestim-
mungen jedoch als Maßstab
zu betrachten.
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5.1.2 Berufsgenossenschaftliche 
Arbeitsschutzbestimmungen

Die Verantwortung für die Si-
cherheit und den Gesundheits-
schutz gesetzlich unfallver-
sicherter Personen bei der Ar-
beit hat der Gesetzgeber im
Sozialgesetzbuch VII (SGB VII)
den Unternehmern übertragen
(§ 21 Abs.1 SGB VII). Gleich-
zeitig hat er die Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung
zum Erlass von Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVVen) ver-
pflichtet (§ 14 Abs.1 SGB VII).
Die UVVen beschreiben das
Ausmaß der Unternehmerver-
antwortung insofern, als sie
konkrete Unternehmerpflichten
enthalten; ihre Einhaltung ist für
den Unternehmer verbindlich.
Die von den gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften  erlas-
senen UVVen tragen die Be-
zeichnung „Berufsgenossen-
schaftliche Vorschrift“, abge-
kürzt:  „BG-Vorschrift“. Zur Num-
merierung dieser Vorschriften
wird das Kurzzeichen „BGV“
verwandt.

Im Sportverein trägt der Vor-
stand als Vertreter der juristi-
schen Person Sportverein e.V.
die Verantwortung für die Si-
cherheit und Gesundheit bei
der Arbeit der Versicherten der
VBG, also der Beschäftigten
des Vereins und der für den
Verein beschäftigtenähnlich tä-
tigen Personen. Für ihn sind
u.a. die folgenden von der VBG
erlassenen BGVen von grund-
sätzlicher Bedeutung:

■ Grundsätze der Prävention
(BGV A1)

■ Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit 
(BGV A2)

■ Elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel (BGV A3)

■ Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz (BGV A8)
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Bei der Durchführung hand-
werklicher Arbeiten durch ge-
setzlich unfallversicherte Perso-
nen sind auch in Sportvereinen
die für diese Arbeiten von der
VBG erlassenen BGVen zu be-
achten, u.a. die Bestimmungen
der BGV „Bauarbeiten“ (BGV
C22).

In der BG-Vorschrift „Grundsät-
ze der Prävention“ (BGV A1)
wird der Vorstand zu Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeits-
unfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren verpflichtet. Diese
Maßnahmen sind insbesondere
in staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften und weiteren BGVen
näher bestimmt (§ 1 Abs.1 BGV
A1). Darüber hinaus hat der Vor-
stand bei den Maßnahmen auch
das staatliche (s. 5.1.1) und be-
rufsgenossenschaftliche Regel-
werk heranzuziehen.

Das berufsgenossenschaftliche
Regelwerk besteht aus Berufsge-
nossenschaftlichen Regeln für Si-
cherheit und Gesundheit bei der
Arbeit (BG-Regel, BGR) und 
Berufsgenossenschaftlichen Infor-
mationen  (BG-Information, BGI):

■ BG-Regeln sind Zusammen-
stellungen und Konkretisie-
rungen von Inhalten aus Ge-
setzen und Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften,
technischen Spezifikationen
und Erfahrungen berufsge-
nossenschaftlicher Präven-
tionsarbeit.

■ BG-Informationen enthalten
Hinweise und Empfehlun-
gen, die die praktische An-
wendung von Regelungen
zu einem bestimmten Sach-
gebiet oder Sachverhalt er-
leichtern sollen.

Für Sportvereine gibt die BGI
„Sportvereine – präventive Ge-
staltung des Vereinsbetriebes –
Sicher und gesund zum Erfolg“
(BGI 895) den Stand der Ar-
beitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes für den  Sportver-
ein wieder. Sie ist eine prakti-
sche Handlungshilfe zur Umset-
zung der wesentlichen Anfor-
derungen aus Gesetzen, Verord-
nungen, BGVen und den zuge-
hörigen Regelwerken. Berück-
sichtigt werden u.a. auch sport-
anlagen- und sportgerätebezo-
gene DIN-Normen und sicher-
heitsbezogene Regelungen der
Sportverbände. 



Versichert bei der VBG
Informationen für Sportvereine

49V B G

Das 1973 in Kraft getretene 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
verpflichtet die Arbeitgeber, Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit zu bestellen, die
sie bei der Gewährleistung der
Arbeitssicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes in ihren Be-
trieben unterstützen. Die Träger
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung haben dieses Gesetz für die
von ihnen zu betreuenden Unter-
nehmen durch UVVen umgesetzt.

Die VBG erließ 1974 für ihre
Unternehmen die erste Fassung
der UVV „Sicherheitsingenieure
und andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“ (VBG 122); die
UVV „Betriebsärzte“ (VBG 123)
folgte 1975. Sportvereine mus-
sten aufgrund der branchenspe-
zifischen Schwellenwertkonzep-
te dieser Fassungen nur dann
Fachkräfte für Arbeitssicherheit
bzw. Betriebsärzte bestellen,
wenn sie 250 oder mehr Arbeit-
nehmer aufwiesen. Das Schwel-

lenwertkonzept für die sicher-
heitstechnische Betreuung ent-
fiel am 01.01.1997, das für die 
betriebsärztliche Betreuung am
01.10.2004. Seit dem 01.01.2004
müssen also alle Sportvereine
mit Arbeitnehmern sowohl si-
cherheitstechnisch als auch be-
triebsärztlich betreut werden.

Mit dem Ziel, die unterschied-
lichen Regelungen der einzel-
nen Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung zu vereinheit-
lichen und – hinsichtlich  der Be-
treuung von kleinen Unterneh-
men – zu vereinfachen, wurden
die beiden Unfallverhütungs-
vorschriften 2004 zusammen-
geführt und neu gefasst. 

Für die Unternehmen der 
VBG – und damit auch für die
Sportvereine – trat die zu-
sammengeführte BG-Vorschrift
am 01.01.2005 unter dem Titel
„Betriebsärzte und Fachkräfte
für Arbeitssicherheit“ (BGV A2)
in Kraft.

5.2.1 Sicherheitstechnische und 
betriebsärztliche Betreuung

5.2 Unterstützung des Vorstandes
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Für Sportvereine bestehen hin-
sichtlich der Umsetzung der be-
triebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung nach
der BGV A2 folgende Wahlmög-
lichkeiten:

■ Betriebe mit bis zu 10 Be-
schäftigten können zwischen
der „Regelbetreuung für Be-
triebe mit bis zu 10 Beschäf-
tigten“ und dem „Unterneh-
mermodell“ wählen.

■ Betriebe mit 11 bis 49 Be-
schäftigten können zwischen
der „Regelbetreuung für Be-
triebe mit mehr als 10 Be-
schäftigten“ und dem „Unter-
nehmermodell“ wählen.

■ Für Betriebe mit mehr als 49
Beschäftigten gilt die „Regel-
betreuung für Betriebe mit
mehr als 10 Beschäftigten“.

Aufgrund der Besonderheiten
der Beschäftigungsstrukturen
in Sportvereinen ist für die Mo-
dellauswahl eine Klarstellung
hinsichtlich des Begriffs „Be-
schäftigte“ erforderlich:

Die folgenden im Verein täti-
gen Personen werden nicht zu
den Beschäftigten gezählt:

1. Personen, die für ihre Tätig-
keit im Verein keine finan-
zielle Vergütung erhalten,

2. Personen, die für ihre Tätig-
keit im Verein ausschließlich
Auslagenersatz erhalten,

3. Übungsleiter und Betreuer,
die für ihre Tätigkeit im Ver-
ein steuerfreie Einnahmen
von bis zu 1.848,00 Euro 
(§ 3 Nr.26 Einkommenssteu-
ergesetz) erhalten.

Sofern der Verein nicht über 
einen eigenen Betriebsarzt
und eine eigene Fachkraft für
Arbeitssicherheit verfügt, be-
steht in jedem der drei Betreu-
ungsmodelle früher oder spä-
ter die Notwendigkeit der Kon-
taktaufnahme zu einem ex-
ternen Betriebsarzt und/oder
einer externen Fachkraft für
Arbeitssicherheit.
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Vergleicht man Sportvereine
mit gewerblichen Unterneh-
men, die die gleiche Beschäf-
tigtenzahl aufweisen, so zeigen
sich bei kleinen Vereinen deut-
liche Unterschiede (z.B. in der
Ehrenamtlichkeit der Vereins-
führung), die zur sinnvollen
Umsetzung der betriebsärzt-
lichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung die Entwick-
lung eines besonderen Modells
nahe legen.

Aus diesem Grunde beabsich-
tigen der Deutsche Sportbund,
die Landessportbünde/-ver-
bände und die VBG für Sport-
vereine mit bis zu 10 Beschäf-
tigten in Anlehnung an das 
so genannte „Unternehmermo-
dell“ der BGV A2 im Jahr 2005
ein sportvereinsspezifisches
Modell abzustimmen, das klei-
nen Vereinen die Umsetzung
der betriebsärztlichen und si-
cherheitstechnischen Betreu-
ung erleichtert.

Regelbetreuung für Betriebe
mit bis zu 10 Beschäftigten (§ 2
Abs. 2 BGV A2):

■ Die Regelbetreuung für Be-
triebe mit bis zu 10 Beschäf-
tigten besteht aus Grundbe-
treuungen und anlassbezo-
genen Betreuungen.

■ Grundbetreuungen beinhal-
ten die Unterstützung des
Vorstandes bei der Erstel-
lung bzw. Aktualisierung 
der Gefährdungsbeurteilung
durch Einbeziehen des
Sachverstandes von Be-
triebsärzten und Fachkräf-
ten für Arbeitssicherheit;
der Erstberatende kann den
Sachverstand des jeweils
anderen Sachgebietes hin-
zuziehen. Die Grundbetreu-
ung ist bei maßgeblicher
Änderung der Arbeitsver-
hältnisse, spätestens je-
doch nach 5 Jahren zu
wiederholen.

■ Bei besonderen Anlässen
lässt sich der Vorstand durch
einen Betriebsarzt und/oder
eine Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit mit branchenbezo-
gener Fachkunde betreuen.

Einzelheiten zur Regelbetreu-
ung für Betriebe mit bis zu 10
Beschäftigten sind in der Anla-
ge 1 zur BGV A2 beschrieben.
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Regelbetreuung für Betriebe
mit mehr als 10 Beschäftigten
(§ 2 Abs.3 BGV A2):

■ Die erforderliche Einsatzzeit
des Betriebsarztes beträgt
mindestens 0,2 Stunden pro
Jahr und Arbeitnehmer.

■ Die erforderliche Einsatzzeit
der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit beträgt mindestens
0,3 Stunden pro Jahr und Ar-
beitnehmer.

Die Erfüllung der Einsatzzeit er-
folgt entweder durch einen ver-
einseigenen oder externen Be-
triebsarzt bzw. eine vereinsei-
gene oder externe Fachkraft für
Arbeitssicherheit.

Einzelheiten zur Regelbetreu-
ung für Betriebe mit mehr als 10
Beschäftigten sind in der An-
lage 2 und im Anhang 1 zur
BGV A2 beschrieben.

Unternehmermodell für Betrie-
be mit bis zu 49 Beschäftigten
(§ 2 Abs.4 BGV A2):

■ Ein Vorstandsmitglied, das
aktiv in das Betriebsgesche-
hen eingebunden ist, nimmt
an von der VBG durch-
geführten Motivations- und 
Informationsmaßnahmen teil
(Umfang: 12 Lehreinheiten).

■ Das Vorstandsmitglied hält
seinen Kenntnisstand ak-
tuell, indem es mindestens
alle 5 Jahre an von der 
VBG durchgeführten Fortbil-
dungsmaßnahmen teilnimmt
(Umfang: 4 Lehreinheiten).

■ Ausgehend von den durch-
geführten Gefährdungsbe-
urteilungen entscheidet das
Vorstandsmitglied über die
Notwendigkeit und das Aus-
maß einer externen Betreu-
ung. Die sachgerechte und
bedarfsorientierte betriebs-
ärztliche und sicherheits-
technische Betreuung er-
folgt auf der Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung.

■ Bei besonderen Anlässen
lässt sich das Vorstandsmit-
glied durch einen Betriebs-
arzt und/oder eine Fachkraft
für Arbeitssicherheit mit
branchenbezogener Fach-
kunde betreuen.
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Einzelheiten zum Unternehmer-
modell sind in der Anlage 3 zur
BGV A2 beschrieben. Grund-
züge der Modelle der betriebs-

ärztlichen und sicherheitstech-
nischen Betreuung nach der
BGV A2.

5.2.2 Sicherheitsbeauftragte

Gerade in kleinen Vereinen hat
der Vorstand häufig keine bzw.
nur sehr eingeschränkte  Mög-
lichkeiten, seine Pflichten hin-
sichtlich der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Be-
schäftigten und beschäftigten-
ähnlich tätigen Personen auf an-
dere zu übertragen. Eine Mög-
lichkeit, sich über die sicher-
heitstechnische und betriebs-
ärztliche Betreuung hinaus Un-
terstützung zu verschaffen, be-
steht in der Ernennung und Ein-
setzung eines oder mehrerer Si-
cherheitsbeauftragten aus den
Reihen der Beschäftigten und
der Vereinsmitglieder.

Für Sportvereine hat die VBG
die Erforderlichkeit von Sicher-
heitsbeauftragten in der  BGV 
A1 geregelt (§ 20 BGV A1 in
Verbindung mit der Anlage 2
zur BGV A1). Sind an räumlich 
zusammenhängender Betriebs-
stätte gleichzeitig 21 bis 150

Personen beschäftigt, so ist
mindestens ein Sicherheitsbe-
auftragter zu bestellen. Mit 
zunehmender Personenzahl
wächst auch die Anzahl der
mindestens erforderlichen Si-
cherheitsbeauftragten. Die Er-
nennung kann formlos erfol-
gen, setzt jedoch – soweit vor-
handen – die Mitwirkung des
Betriebsrates voraus.

Die Sicherheitsbeauftragten
haben den Vorstand bei der
Durchführung der Maßnahmen
zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Erkrankun-
gen der Beschäftigten und der
beschäftigtenähnlich tätigen
Personen zu unterstützen. Dies
setzt eine entsprechende Aus-
bildung voraus (s. 5.3.3: „Sport-
vereine: Der Sicherheitsbeauf-
tragte – Unterstützung der Ver-
einsführung für den sicheren
Vereinsbetrieb“).
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Der Sicherheitsbeauftragte ist
weder weisungsbefugt noch
tritt er, was die Verantwortlich-
keit betrifft, an die Stelle des
Vorstandes. Er trägt nicht mehr
Verantwortung als jeder andere
im Verein, der kein Sicherheits-
beauftragter ist, d. h. er ist we-
der zivil- noch strafrechtlich für
die Nichterfüllung seiner Auf-
gaben belangbar.

Für die Erfüllung dieser Aufga-
ben muss der Vorstand die
notwendige Zeit und Gelegen-
heit zur Verfügung stellen. Si-
cherheitsbeauftragte dürfen
wegen der Erfüllung ihrer Auf-
gaben nicht benachteiligt wer-
den (§ 22 SGB VII).

5.3 Präventionsaufgaben und 
-maßnahmen der VBG

Die gesetzlichen Unfallversi-
cherungsträger haben ihre Un-
ternehmen hinsichtlich der
Durchführung von Maßnahmen
zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten, ar-
beitsbedingten Gesundheits-
gefahren und zur Sicherstel-
lung einer wirksamen Ersten
Hilfe in den Unternehmen 
zu betreuen, d.h. zu beraten 
und zu überwachen (§§ 17, 19
SGB VII).

Falls erforderlich, können sie
im Rahmen ihres Überwa-
chungsauftrags, zu dem auch
die Untersuchung von Arbeits-
unfällen hinsichtlich der Unfall-
ursachen und der Ableitung
präventiver Maßnahmen ge-
hört, anordnen, welche Maß-
nahmen Unternehmer oder
Versicherte zur Gewährleis-
tung der Sicherheit und der Ge-
sundheit bei der Arbeit zu tref-
fen haben.
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5.3.1 Beratung der Sportvereine

Die Beratung der Unterneh-
men der VBG – und somit auch
der Sportvereine – hinsichtlich
der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes bei der Ar-
beit im Verein erfolgt durch
Aufsichtspersonen (§ 18 Abs.1
SGB VII; frühere Bezeichnung:
Technische Aufsichtsbeamte).
Aufsichtspersonen sind hin-
sichtlich der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes bei
der Arbeit besonders ausge-
bildet. Im Rahmen von arbeits-
medizinischen Fragestellungen
werden die Aufsichtspersonen
der VBG von Arbeitsmedizi-
nern unterstützt.

Die Beratungen zur Sicherheit
und zum Gesundheitsschutz
bei der Arbeit erfolgen im Rah-
men des gesetzlichen Auftrags
der VBG und sind daher für die
Vereine kostenlos.

Anfordern können Sportverei-
ne eine Beratung durch eine
Aufsichtsperson bei der regio-
nal zuständigen Bezirksver-
waltung der VBG. Insbesonde-
re vor Bau- und umfangreichen
Renovierungsarbeiten in Ei-
genleistung des Vereins ist ei-
ne Beratung durch eine Auf-
sichtsperson angebracht.
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Zur Information ihrer Unterneh-
men gibt die VBG viermal jähr-
lich als offizielles Mitteilungs-
blatt den „Sicherheitsreport“
heraus. Neben der Bekanntga-
be von Veränderungen in den
erlassenen BG-Vorschriften und
aktuellen Informationen über
das berufsgenossenschaftliche
Regelwerk werden auch Schwer-
punktthemen behandelt, die für
die Unternehmen der VBG von
besonderem Interesse sind.
Darüber hinaus beinhaltet die
Herbstausgabe jeweils das 
Seminarangebot für das fol-
gende Jahr.

Der „Sicherheitsreport“ wird je-
doch nur den Sportvereinen 
zugesandt, die von der VBG 
einen Bescheid über die Zu-
ständigkeit erhalten haben. Ein
Verein, der seine Beiträge an
die VBG im Rahmen des Pau-
schalabkommens über seinen
Landessportbund/-verband
entrichtet, kann den „Sicher-
heitsreport“ bei der regional
zuständigen Bezirksverwaltung
anfordern.

5.3.2 Information durch den „Sicherheitsreport“
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5.3.3 Seminare

Schulungsmaßnahmen gehö-
ren ebenfalls zu den gesetz-
lichen Aufgaben der VBG. Sie
hat für die erforderliche Ausbil-
dung der Personen zu sorgen,
die mit der Verhütung von Ar-
beitsunfällen, Berufskrankhei-
ten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren in Unter-

nehmen der VBG betraut sind
(§ 23 SGB VII).

Die Seminare zum Themenbe-
reich „Sport“ werden in den
Akademien für Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz
der VBG an folgenden Stand-
orten durchgeführt:

Akademie
Schloss Gevelinghausen
59939 Olsberg
Telefon 02904 9716-0
Telefax 02904 9716-30

Akademie Schloss Lautrach
87763 Lautrach
Telefon 08394 92613
Telefax 08394 1689

Akademie Schloss Storkau
39590 Storkau
Telefon 039321 531-0
Telefax 039321 531-23

Akademie Dresden
01109 Dresden
Telefon 0351 88923-0
Telefax 0351 88349-34

Die VBG trägt sowohl die unmittelbaren Seminarkosten als auch die
für die Ausbildung erforderlichen Fahrt-, Unterbringungs- und Ver-
pflegungskosten.
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Die Seminare für Sportvereine
und -einrichtungen sind Wo-
chenendseminare. Sie begin-
nen im Regelfall samstags um
9.00 Uhr und enden sonntags
um 12.00 Uhr. Die Seminare
richten sich an unterschiedli-
che Zielgruppen und werden
dementsprechend mit ver-
schiedenen Themenschwer-
punkten angeboten:

Sportvereine – Der Schutz
der gesetzlichen 
Unfallversicherung
Vorstandsmitglieder, Geschäfts-
führer und Personen, denen Auf-
gaben des Arbeitsschutzes im
Sportbereich übertragen wer-
den sollen (z.B. Trainer, Übungs-
leiter, Sozialwarte, Sportwarte).

Mitgliedschaft bei der Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft;
der berufsgenossenschaftliche
Versicherungsschutz: versicher-
te Personen, der Versiche-
rungsfall; die Leistungen der
VBG beim Versicherungsfall;
Beiträge zur gesetzlichen Un-
fallversicherung.

Sportvereine – Prävention als
Führungsaufgabe – Sicher
und gesund zum Erfolg
Vorstandsmitglieder, satzungs-
gemäße besondere Vertreter
des Vereins nach § 30 BGB für
den Geschäftskreis „VBG“ und
Geschäftsführer.

Wer ist im Sportverein gesetz-
lich unfallversichert?; Wer trägt
die Verantwortung für den 
sicheren Vereinsbetrieb (im
Sportbetrieb, in der Vereins-
verwaltung, bei Bauarbeiten)?;
Wie kann ein sicherer Vereins-
betrieb umgesetzt werden?

Sportvereine – Sicher und 
gesund trainieren 
Übungsleiter, Jugendleiter,
Trainer.

Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz im Sportverein;
rechtliche Grundlagen; Ver-
meidung von Sportverletzun-
gen und Sportschäden; Maß-
nahmen für die Sicherheit bei
Training und Wettkampf; Si-
cherheitsaspekte von Sport-
stätten, Sportgeräten und per-
sönlichen Sportausrüstungen/
Schutzausrüstungen.
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Sportvereine - Erste Hilfe im
Sportverein: Wenn es um
Minuten geht
Übungsleiter, Trainer oder son-
stige Beschäftigte aus Sport-
vereinen, die zum Ersthelfer
qualifiziert werden sollen.

Arbeitsschutz im Sportverein?;
Wie wichtig ist die Erste Hilfe?;
Informationen und Tipps für 
eine wirksame Organisation
der Ersten Hilfe im Verein; Ver-
sicherungsschutz von Übungs-
leitern; Ausbildung in Erster
Hilfe.

Bei erfolgreicher Teilnahme
wird die Ausbildung zum Erst-
helfer nach § 26 BGV A1 be-
scheinigt.

Sportvereine – Der Sicher-
heitsbeauftragte – Unterstüt-
zung der Vereinsführung für
den sicheren Vereinsbetrieb
Sicherheitsbeauftragte aus
Sportvereinen, die bestellt sind
oder zur Bestellung vorgese-
hen sind.

Im Sportverein gesetzlich un-
fallversichert; Verantwortung
für den sicheren Vereinsbetrieb
(im Sportbetrieb, in der Ver-
waltung, bei Bauarbeiten...);
Aufgaben der Sicherheitsbe-
auftragten und ihre Stellung im
Verein.

Das Seminar bietet Informatio-
nen und Hilfestellungen für die
praktische Arbeit im Verein wie
z.B. Sportstätten betreiben
und nutzen, Sporteinrichtun-
gen und -geräte prüfen und
beurteilen,  sicherheitsbewuss-
tes Verhalten im Verein fördern. 

Sportvereine – Sicheres 
und gesundes Bauen und
Renovieren
Sportvereine, Vorstandsmitglie-
der, Geschäftsführer aus Sport-
vereinen und -einrichtungen,
Liegenschaftsverwalter und
sonstige Personen, die mit der
Planung, Koordinierung und/
oder Leitung von Baumaßnah-
men im Verein betraut sind.
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Aufgaben und Leistungen von
Landessportbund und Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft;
Bauordnungs- und Baupla-
nungsrecht; ökologische As-
pekte in der Bauplanung:
Nachhaltigkeit, bewusster Um-
gang mit Landschaft, Wasser,
Energie; gesundheitsbewuss-
te Auswahl von Baustoffen; 
Eigenleistungen von Vereins-
mitgliedern: Versicherungs-
schutz, Verantwortung und
Haftung von Verein und Vor-
stand, Maßnahmen zur Ver-
meidung von Unfällen und 
Gesundheitsschäden in der
Bauphase und der Nutzungs-
phase.

Sportvereine – Sportmedizin
Vorstandsmitglieder, Übungs-
leiter, Trainer, Sportwarte und
Personen mit ähnlichen Funk-
tionen aus Sportvereinen.

Sportartspezifische Anforde-
rungen aus sportmedizinischer
Sicht: An Training und Wett-
kampf, an Sportstätten und
Sportgeräte; an die persönli-
che Schutzausrüstung und das 

eigene Verhalten beim Sport;
Analyse der Risiken unter
sportartspezifischen Dysba-
lancen und daraus abgeleitete
präventive Maßnahmen; Orga-
nisation der Ersten Hilfe; Übun-
gen zum Anlegen von Ver-
bänden.

Sportvereine – Verhütung
arbeitsbedingter Gesund-
heitsgefahren – Fit for Work
Vorstandsmitglieder, Geschäfts-
führer, Abteilungsleiter, Orga-
nisationsleiter, Übungsleiter,
Trainer und Personen mit ähn-
lichen Funktionen, die mit Fra-
gen des Gesundheitsschutzes
betraut sind.

Gesundheitsschutz, eine Auf-
gabe des Sportvereins/-ver-
bands; Ansatzpunkte zur Re-
duzierung der arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren: Be-
wegung, Ernährung, Denken;
Wechselwirkung zwischen den
drei für die Leistungsfähig-
keit wichtigen Einflussfaktoren;
Techniken und Tipps für Ge-
sundheitsimpulse bei der Ar-
beit im Sportverein/-verband.
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Sportartspezifische Seminare
werden zurzeit für den Pferde-
und den Schießsport ange-
boten:

Reitsport – Gespannfahren:
– Sicherer Betrieb von 

Reitanlagen
– Unfallverhütung im Reitsport

durch sicheres Verhalten
– Sportmedizin

Schießsport:
– Teil 1: Grundlagenseminar
– Teil 2: Aufbauseminar
– Sportmedizin 

Die genaue Beschreibung der
Seminarinhalte, der Zielgrup-
pen, der Akademien und der Se-
minartermine ist in der Seminar-
broschüre enthalten, die jährlich
im Herbst zusammen mit dem
„Sicherheitsreport“ herausge-
geben wird und bei der regional
zuständigen Bezirksverwaltung
angefordert werden kann. Die
Anmeldung zu den angebo-
tenen Seminaren kann tele-
fonisch, per Internet unter
www.vbg.de/service/seminar.jsp
oder schriftlich in den Bezirks-
verwaltungen der VBG oder di-
rekt in den Akademien erfolgen.

Für gesetzlich unfallversicher-
te Personen im Sportverein, die
mit einem Kraftfahrzeug (Pkw,
Motorrad, Lkw) zur versicher-
ten Tätigkeit fahren oder in de-
ren Rahmen unterwegs sind,
bezuschusst die VBG die Kos-
ten für ein eintägiges Fahr-
sicherheitstraining nach den
Richtlinien des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates.

Eine Liste entsprechender Ver-
anstalter und Anmeldeformu-
lare mit weiteren Erläuterun-
gen zu den  Voraussetzungen
für eine Kostenübernahme
können in den Bereichen Prä-
vention der Bezirksverwaltun-
gen angefordert werden.

5.3.4.1 Fahrsicherheitstraining

5.3.4 Unterstützung der Vereine 
durch Kostenübernahmen
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5.3.4.2 Ausbildung in Erster Hilfe

Die BG-Vorschrift „Grundsätze
der Prävention“ (BGV A1) ver-
pflichtet den Vorstand dafür zu
sorgen, dass bei 2 bis zu 20
anwesenden Versicherten min-
destens ein Ersthelfer zur Ver-
fügung steht (§ 26 BGV A1).
Um die (wechselseitige) Erste
Hilfe für die Übungsleiter si-
cherzustellen und zugleich
den Vereinen die Planung des
Übungsleitereinsatzes zu ver-
einfachen, sind die VBG 
und der Deutsche Sportbund
der Auffassung, dass jeder
Übungsleiter in der Ersten Hil-
fe aus- und fortgebildet sein
muss.

Die Ausbildung erfolgt in ei-
nem acht Doppelstunden um-
fassenden Erste-Hilfe-Lehrgang
bei einem berufsgenossen-
schaftlich ermächtigten Aus-
bildungsträger (Liste der Trä-
ger: www.bg-qseh.de). Die
Fortbildung ist in der Regel 
alle zwei Jahre durchzuführen;

sie besteht aus einem Erste-
Hilfe-Training im Umfang von
vier Doppelstunden. Ist die
Zweijahres-Frist überschritten,
kommt für die Fortbildung nur
noch der Erste-Hilfe-Lehrgang
in Frage.

Die Lehrgangsgebühren für
die Ausbildung und Fortbil-
dung der Ersthelfer werden
von der VBG übernommen 
(§ 23 Abs.1 und 2 SGB VII). Sie
rechnet direkt mit den ermäch-
tigten Ausbildungsträgern ab,
nicht jedoch mit einzelnen Ver-
einen oder Teilnehmern.

Die Qualifikation zum Ersthel-
fer für Sportvereine kann auch
über das VBG-Seminar „Erste
Hilfe im Sportverein: Wenn es
um Minuten geht“ erfolgen 
(s. 5.3.3). 

Weitere Auskünfte erteilen die
Bereiche Prävention der Be-
zirksverwaltungen.
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6. Leistungen

Das Wichtigste nach Eintritt 
eines Versicherungsfalls ist die
Wiederherstellung der Gesund-
heit des Versicherten und die

Wiedereingliederung in Arbeit
und Gesellschaft. Hierfür er-
bringt die VBG die nachstehend
beschriebenen Leistungen.

Bei Verletzungen durch Arbeits-
unfälle und bei Berufskrankhei-
ten gewährt der Unfallversiche-
rungsträger Heilbehandlung. Die
Heilbehandlung umfasst insbe-
sondere 

■ Erstversorgung,
Ausnahme: Die Kosten der
Ersten Hilfe (z.B. Pflaster,
Tape-Verbände, Eis-Spray)
gehen zu Lasten des Vereins
als Unternehmer. Hierzu ge-
hören auch die Leistungen,
die man von medizinischen
Laien (Ersthelfer) im Rahmen
der Ersten Hilfe erwarten
kann.

■ Ärztliche Behandlung,

■ zahnärztliche Behandlung
einschließlich der Versor-
gung mit Zahnersatz,

■ Versorgung mit Arznei-, Ver-
band-, Heil- und Hilfsmitteln,

■ häusliche Krankenpflege,
■ Behandlung in Krankenhäu-

sern und Rehabilitationsein-
richtungen,

■ Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation ein-
schließlich Belastungserpro-
bung und Arbeitstherapie.

Heilbehandlung wird auch dann
gewährt, wenn für den Versi-
cherten die Gefahr besteht,
dass eine Berufskrankheit ent-
steht, wieder auflebt oder sich
verschlimmert.

6.1.1 Medizinische Leistungen zur 
Rehabilitation (Heilbehandlung)

6.1 Leistungen zur Rehabilitation der 
Verletzten und der Berufserkrankten
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6.1.2 Ärztliche Behandlung

Grundsätzlich sind versicherte
Personen im Verein bei Ar-
beitsunfällen in der freien Arzt-
wahl eingeschränkt. Bei Ar-
beitsunfähigkeit, Behandlungs-
bedürftigkeit von mehr als ei-
ner Woche oder in Fällen der
Wiedererkrankung an Unfall-
folgen besteht für den behan-
delnden Arzt eine Vorstel-
lungspflicht bei einem Durch-
gangsarzt (D-Arzt), von der nur
ein an der – berufsgenossen-
schaftlichen – Heilbehandlung

beteiligter Arzt (H-Arzt) befreit
ist. D- und H-Ärzte werden als
solche von den Berufsgenos-
senschaften zugelassen. Sie
müssen Facharzt für Chirurgie
oder Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie sein, über
besondere Kenntnisse und Er-
fahrungen auf dem Gebiet der
Behandlung von Unfallverletz-
ten verfügen sowie hinsichtlich
Praxiseinrichtung und Perso-
nal bestimmte Mindestanfor-
derungen erfüllen.

6.1.3 Erweiterte Ambulante Physiotherapie (EAP)

Die EAP gehört zu den Leistun-
gen der Heilbehandlung. Sie
wird von speziellen Leistungs-
anbietern erbracht, mit denen
besondere Verträge bestehen.
Das Ziel der EAP ist es, bei be-
stimmten Verletzungsarten ei-
ne umfassende, zeitnahe und
den individuellen Bedürfnissen
angepasste Nachbehandlung
zu gewähren, bei der die Kran-
kengymnastik, die physikali-
sche Therapie und die medizi-
nische Trainingstherapie auf-
einander abgestimmt sind und

in einer Therapieeinrichtung er-
bracht werden können. Die EAP
darf nur von besonders qualifi-
zierten Therapeuten durchge-
führt werden und ist von einem
fachlich hierzu befähigten Arzt,
der Erfahrung auf dem Gebiet
der Sportmedizin haben muss,
regelmäßig zu überwachen.
Voraussetzung für die Durch-
führung der EAP ist die Verord-
nung durch einen Durchgangs-
arzt  und die vorherige Geneh-
migung (Kostenübernahmeer-
klärung) durch die VBG an den
Leistungserbringer.
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6.1.4 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Die Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben haben das Ziel,
den Verletzten nach seiner
Leistungsfähigkeit und unter
Berücksichtigung seiner Eig-
nung, Neigung und bisherigen
Tätigkeit möglichst auf Dauer
beruflich einzugliedern, wenn
er wegen Unfallfolgen seinen
bisherigen Beruf nicht mehr
ausüben kann. Dies gilt glei-
chermaßen bei Berufskrankhei-
ten, wenn für den Versicherten
die Gefahr besteht, dass eine
Berufskrankheit entsteht, wie-
der auflebt oder sich ver-
schlimmert. In diesem Fall wird
der Versicherte unter Umstän-
den angehalten, seine gefähr-
dende Tätigkeit aufzugeben.
Ein dadurch verursachter Min-
derverdienst oder sonstige
wirtschaftliche Nachteile sind
durch eine Übergangsleistung
auszugleichen.

Die berufsfördernden Leistun-
gen umfassen insbesondere

1. Leistungen zur Erhaltung
und Erlangung eines Ar-
beitsplatzes, einschließlich
der Leistungen zur Förde-
rung der Arbeitsaufnahme,

2. Berufsvorbereitung, ein-
schließlich der wegen eines
Gesundheitsschadens er-
forderlichen Grundausbil-
dung,

3. berufliche Anpassung und
Weiterbildung, einschließ-
lich des zur Inanspruchnah-
me dieser Leistungen erfor-
derlichen schulischen Ab-
schlusses,

4. Hilfen zu einer angemes-
senen Schulbildung, ein-
schließlich der Vorbereitung
hierzu oder zur Entwicklung
der geistigen und körper-
lichen Fähigkeiten vor Be-
ginn der Schulpflicht,

5. Arbeits- und Berufsförde-
rung im Eingangsverfahren
und im Arbeitstrainings-
bereich einer anerkannten
Werkstatt für Behinderte.
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6.1.5 Leistungen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft und 
ergänzende Leistungen

Zu dem Verletztengeld bei Heil-
behandlung und dem Über-
gangsgeld bei Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben kön-
nen ergänzend u.a. folgende
Leistungen gewährt werden:

1. Kraftfahrzeughilfe,
2. Wohnungshilfe,
3. Beratung sowie sozialpäda-

gogische und psychosoziale
Betreuung,

4. Haushaltshilfe,
5. Reisekosten,
6. ärztlich verordneter Reha-

bilitationssport in Gruppen
unter ärztlicher Betreuung,

7. Übernahme der Kosten, die
mit den berufsfördernden
Leistungen in unmittelba-
rem Zusammenhang stehen,
insbesondere Lehrgangs-
kosten, Prüfungsgebühren,
Lernmittel, Arbeitskleidung
und Arbeitsgeräte,

8. sonstige Leistungen zur Er-
reichung und zur Sicherstel-
lung des Rehabilitationser-
folges. Während der Durch-
führung von Heilbehand-
lung und berufsfördernden
Leistungen ist der Verletzte
unter bestimmten Voraus-
setzungen in der Kranken-,
Unfall- und Rentenversi-
cherung sowie bei der
Bundesagentur für Arbeit
versichert.
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6.1.6 Berufsfördernde Leistungen für Sportler

Die Gewährung von berufsför-
dernden Leistungen nach Maß-
gabe der § 35 ff. SGB VII für
Sportler kann nach bisherigen
Erfahrungen im Einzelfall Be-
sonderheiten aufweisen. Be-
rufssportler verfügen häufig
nicht über eine abgeschlosse-
ne Schul- und Berufsausbil-
dung. Erfahrungen im Erwerbs-
leben liegen nicht vor. Wand-
lungen im Tätigkeitsfeld eines
ursprünglich erlernten Berufes
können die Wiederaufnahme
desselben erschweren. Die
Zeit, in welcher der Leistungs-
oder Berufssport ausgeübt
werden kann, ist naturgemäß
begrenzt und reicht in der Re-
gel nicht aus, um einschlägige
Vorsorgemaßnahmen zu tref-
fen. Weil nicht auszuschließen
ist, dass auch aus diesen Grün-
den Ansprüche gegen die VBG
geltend gemacht werden, be-
darf es einer sorgfältigen Ab-
wägung und Prüfung bei der
Gewährung von berufsfördern-
den Leistungen. Hierbei sollten
die Laufbahn und Lebenssitua-

tion des versicherten Sportlers
in einer Gesamtschau betrach-
tet werden. Zu berücksichtigen
ist, ob sich der Arbeitsunfall
während des aktiven Sportler-
lebens oder an dessen voraus-
sichtlichem Ende ereignete. Im
ersten Fall dürfte der Gewäh-
rung von berufsfördernden Leis-
tungen im vollen Umfang meist
nichts im Wege stehen. Zeich-
nete sich jedoch zum Zeitpunkt
des Arbeitsunfalls das Ende
der Karriere bereits ab, können
Leistungen der beruflichen Re-
habilitation allenfalls einge-
schränkt gewährt werden. An-
haltspunkte hierfür sind bei-
spielsweise das Alter des Ver-
sicherten, Verletzungsanfällig-
keit, Vorerkrankungsstatus so-
wie die gesamte Lebenssitua-
tion. Eine fehlende Berufsaus-
bildung kann in diesen Fällen
nicht zu Lasten der VBG nach-
geholt werden. Denkbar wären
allenfalls Maßnahmen zur Fort-
führung einer eventuellen Ur-
sprungsausbildung oder zur
Auffrischung des Grundwissens.
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6.1.7 Pflege

Solange Versicherte infolge des
Versicherungsfalles so hilflos
sind, dass sie für die gewöhn-
lichen und regelmäßig wieder-
kehrenden Verrichtungen im
Ablauf des täglichen Lebens in

erheblichem Umfang der Hilfe
bedürfen, wird Pflegegeld ge-
zahlt, eine Pflegekraft gestellt
oder Heimpflege gewährt (§ 44
Abs.1 SGB VII). 

6.2 Entschädigung durch Geldleistungen 
an den Verletzten

6.2.1 Verletztengeld bei Arbeitsunfähigkeit und 
Übergangsgeld während der 
berufsfördernden Leistungen

Für die Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit im Sinne der Kranken-
versicherung erhalten unfall-
verletzte Versicherte Verletz-
tengeld, soweit sie Arbeitsent-
gelt nicht erhalten. Berechnung
und Zahlung des Verletzten-
geldes entsprechen derjenigen
des Krankengeldes, jedoch oh-
ne die in der Krankenversiche-
rung geltende Beschränkung
durch die Höchstgrenze; es
gelten jedoch die Höchstgren-
zen der gesetzlichen Unfallver-
sicherung gemäß § 85 SGB VII.
Gemäß § 34 Abs.5 der Sat-
zung der VBG wird bei nicht

kontinuierlicher Arbeitsverrich-
tung und -vergütung (z.B. bei
schwankenden Prämien von
Sportlern) der letzte abgerech-
nete Kalendermonat der vor
Beginn der Arbeitsunfähigkeit
abgerechneten Entgeltabrech-
nungszeiträume zugrunde ge-
legt. Entspricht das nach 
Abs.5 berechnete Verletzten-
geld nicht der Lohnersatzfunk-
tion und der Stellung des 
Versicherten im Erwerbsleben, 
ist nach Abs.6 der genannten 
Satzungsbestimmung das Ver-
letztengeld nach billigem Er-
messen festzustellen.
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Verletzte, die nicht Arbeitneh-
mer sind (z.B. versicherte Un-
ternehmer) und die bei Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit Ar-
beitseinkommen erzielt haben, 
erhalten ebenfalls Verletzten-
geld. Es wird kalendertäglich in
Höhe des 450. Teiles des Jah-
resarbeitsverdienstes gezahlt.
Jedoch besteht grundsätzlich
für die Dauer von drei Wochen
nach Eintritt der unfallbeding-
ten Arbeitsunfähigkeit kein An-
spruch auf Verletztengeld (Ka-
renzzeit) gemäß § 46 Abs.2

SGB VII i. V. m. § 45 Abs.2 der
Satzung der VBG.

Bezieher von Kurzarbeiter-
oder Schlechtwettergeld so-
wie Bezieher von Arbeitslosen-
geld, Arbeitslosenhilfe oder
Unterhaltsgeld erhalten Ver-
letztengeld in der nach den
Bestimmungen des Arbeitsför-
derungsgesetzes vorgesehe-
ne Höhe. Während der berufs-
fördernden Leistungen erhält
der Verletzte Übergangsgeld.
Für die Berechnung gelten be-
sondere Vorschriften.

6.2.2 Verletztenrente

Der Verletzte erhält eine Rente,
wenn er durch den Arbeitsun-
fall länger als 26 Wochen in
seiner Erwerbsfähigkeit ge-
mindert ist und wenn die Min-
derung der Erwerbsfähigkeit
mindestens 20 v. H. beträgt.
Die Erwerbsfähigkeit ist ein in
der gesetzlichen Unfallversi-
cherung versichertes Rechts-
gut. Sie ist die Fähigkeit der
Versicherten, ihre Arbeitskraft
unter Nutzung der Arbeitsgele-
genheiten, die sich ihnen nach
ihren Kenntnissen und ihren
körperlichen und geistigen Fä-

higkeiten bieten, auf dem „all-
gemeinen Arbeitsmarkt“, d. h.
auf dem gesamten Gebiet des
Arbeitslebens, wirtschaftlich
zu verwerten.
Die Minderung der Erwerbsfä-
higkeit ist die Herabsetzung
dieser so definierten Erwerbs-
fähigkeit. Es handelt sich hier-
bei um eine abstrakte Scha-
densbemessung, die unabhän-
gig davon ist, ob der Versicher-
te seine vor dem Unfall aus-
geübte Tätigkeit wieder aufneh-
men kann oder nicht.
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Die Rente beginnt in der Regel
mit dem Tag nach dem Wegfall
der Arbeitsunfähigkeit im Sinne
der Krankenversicherung (bis
dahin wird Verletzten- oder
Übergangsgeld gezahlt). Hat
der Verletzte seine Erwerbsfä-
higkeit verloren, so erhält er 
die Vollrente. Sie beträgt zwei 
Drittel des Jahresarbeitsver-
dienstes. Als Jahresarbeitsver-
dienst gilt das Arbeitsentgelt
und das Arbeitseinkommen
des Verletzten in den zwölf Ka-
lendermonaten vor dem Monat,
in dem der Arbeitsunfall einge-
treten ist. Berücksichtigt wird
Arbeitsentgelt und Arbeitsein-
kommen auch aus anderen Be-
reichen als dem des Sports,
dazu gehören auch Sponso-
rengelder. Bei teilweiser Min-
derung der Erwerbsfähigkeit
erhält der Verletzte den Teil der
Vollrente, der dem Grad der
Minderung der Erwerbsfähig-
keit entspricht. Ist die Erwerbs-
fähigkeit eines Verletzten in-
folge mehrerer Arbeitsunfälle
gemindert und erreichen die 
Hundertsätze der durch die
einzelnen Arbeitsunfälle verur-
sachten Minderung zusammen
wenigstens die Zahl 20, so ist

für jeden, auch einen früheren
Arbeitsunfall, Verletztenrente
zu gewähren. Die Folgen eines
Arbeitsunfalles werden nur be-
rücksichtigt, wenn sie die Er-
werbsfähigkeit um wenigstens
10 v. H. mindern. Den Arbeits-
unfällen stehen gleich Unfälle
oder Entschädigungen nach
einer Reihe weiterer Gesetze,
die Entschädigung für Unfäl-
le oder Beschädigungen ge-
währen (z.B. Beamtengesetze,
Bundesversorgungsgesetz,
Soldatenversorgungsgesetz,
Gesetz über den zivilen Er-
satzdienst). Kann ein Verletz-
ter, dessen Minderung der 
Erwerbsfähigkeit mindestens
50 v. H. beträgt (Schwerver-
letzter), infolge des Arbeits-
unfalles einer Erwerbstätigkeit
nicht mehr nachgehen, so 
erhöht sich seine Rente um 
10 v. H., wenn er keinen An-
spruch auf Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung hat. Ist der Verletzte infol-
ge des Arbeitsunfalles ohne
Arbeitsentgelt oder -einkom-
men, ist die Rente unter 
bestimmten Voraussetzungen
vorübergehend zu erhöhen.
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6.2.3 Bei Tod durch Arbeitsunfall sind zu zahlen:

■ Ein Sterbegeld in Höhe von
einem Siebtel der im Zeit-
punkt des Todes geltenden
Bezugsgröße.

■ Unter bestimmten gesetz-
lichen Voraussetzungen die
Kosten der Überführung des
Verstorbenen an den Ort der
Bestattung.

■ Rente an die Hinterbliebe-
nen: Anspruch auf Hinter-
bliebenenrente haben die
Witwe, der Witwer, die Wai-
sen und unter bestimmten
Voraussetzungen der frühe-
re Ehegatte, die Verwandten
der aufsteigenden Linie,
Stief- und Pflegeeltern.

■ Witwen- und Witwerrente:
Bis zum Ablauf des dritten
Kalendermonats nach Ab-
lauf des Sterbemonats be-
trägt die Rente zwei Drittel
des Jahresarbeitsverdiens-
tes. Danach beträgt sie 30 
v. H. oder 40 v. H. des Jahres-
arbeitsverdienstes. Bei unter
45-Jährigen ist der Bezug in
der Regel auf 24 Monate be-

grenzt (analog der gesetz-
lichen Rentenversicherung).
Sofern ein eigenes Ein-
kommen bestimmte Beträge
übersteigt, erfolgt eine An-
rechnung auf die Witwen-/
Witwerrente.

■ Waisenrente: Jedes Kind des
Verstorbenen erhält bis zur
Vollendung des 18. Lebens-
jahres eine Waisenrente von
30 v. H. des Jahresarbeits-
verdienstes, wenn es Voll-
waise ist; Halbwaisen erhal-
ten eine Rente von 20 v. H.
des Jahresarbeitsverdiens-
tes. Waisenrente erhalten bei
Erfüllung bestimmter Vor-
aussetzungen auch Pflege-
kinder, Enkel und Geschwis-
ter. In Sonderfällen (z.B. bei
Schul- und Berufsausbildung)
wird Waisenrente längstens
bis zur Vollendung des 27.
Lebensjahres gewährt, aus-
nahmsweise auch darüber
hinaus. Einkommen von über
18 Jahre alten Waisen wird
ähnlich wie bei der Wit-
wen- und Witwerrente ange-
rechnet.
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■ Hinterbliebenenrente: Der hin-
terbliebene Ehegatte eines
Schwerverletzten, der keinen
Anspruch auf Hinterbliebe-
nenrente hat, weil der Tod
nicht Folge eines Arbeitsun-
falles ist, erhält als einmalige
Beihilfe einen Betrag in Höhe
von 40 v. H. des Jahresar-

beitsverdienstes. Unter be-
stimmten Voraussetzungen
hat auch eine Vollwaise 
Anspruch auf diese Beihilfe.
In Härtefällen kann anstelle
der einmaligen Beihilfe eine
laufende Beihilfe gezahlt
werden.

6.2.4 Abfindung von Renten

Versicherte, die Anspruch auf
eine Rente wegen einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von
weniger als 40 v. H. haben,
können auf ihren Antrag unter
bestimmten gesetzlichen Vor-
aussetzungen mit einem dem
Kapitalwert der Rente entspre-
chenden Betrag auf Lebens-
zeit abgefunden werden. Ver-
sicherte, die einen Anspruch
auf eine Rente wegen einer
Minderung der Erwerbsfähig-

keit von 40 v. H. oder mehr ha-
ben, können ebenfalls auf ih-
ren Antrag durch einen Geld-
betrag abgefunden werden. In
diesen Fällen kann die Rente
bis zur Hälfte für einen Zeit-
raum von zehn Jahren abge-
funden werden.

Heiratet eine Witwe oder ein
Witwer, so wird die Rente mit
dem 24fachen Monatsbetrag
abgefunden.
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6.2.5 Rentenanpassung

Die vom Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geldleistungen und
das Pflegegeld werden durch Rechtsverordnung angepasst.

6.3 Feststellungsverfahren

Der Unternehmer, bei Vereinen
ist das der Vereinsvorstand,
hat jeden Unfall anzuzeigen,
wenn durch den Unfall ein Ver-
sicherter getötet oder so ver-
letzt ist, dass er mehr als drei
Tage arbeitsunfähig wird. Der
Unfall ist binnen drei Tagen mit
der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Unfallanzeige* anzuzei-
gen, nachdem der Unterneh-
mer ihn erfahren hat. Todesfäl-
le sind auch fernmündlich oder

telegrafisch anzuzeigen. Im
Feststellungsverfahren beste-
hen Mitwirkungspflichten des
Leistungsberechtigten und des
Unternehmers. Gegen Ent-
scheidungen der Unfallversi-
cherungsträger sind Rechts-
behelfe (Widerspruch, Klage)
möglich. Über ihre Rechte und
Pflichten in Einzelfällen erhal-
ten die Versicherten und Unter-
nehmer durch ihre zuständige
Bezirksverwaltung der VBG
Auskunft und Rat.

* Vordrucke für die Unfallanzeigen sind im Buchhandel, bei der Druckerei L. Dü-
ringshofen, Seesener Str. 57, 10709 Berlin, Telefon 030 8912005, oder bei der zu-
ständigen Bezirksverwaltung der VBG erhältlich. Die Unfallanzeige kann auch im
Internet unter www.vbg.de, Suchbegriff: Unfallanzeige abgerufen werden.
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Die unterschiedlichen Versi-
cherungszweige der Sozialver-
sicherung decken unterschied-
liche Risiken ab. Für den Zweig
der gesetzlichen Unfallversi-
cherung ist es nach § 1 SGB VII
die Aufgabe,

■ mit allen geeigneten Mitteln
Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten sowie arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren
zu verhüten,

■ nach Eintritt von Arbeitsun-
fällen oder Berufskrankhei-
ten die Gesundheit und die
Leistungsfähigkeit der Versi-
cherten mit allen geeigne-
ten Mitteln wiederherzustel-
len und sie oder ihre Hinter-
bliebenen durch Geldleis-
tungen zu entschädigen.

Die Wertigkeit dieser Reihen-
folge ergibt sich aus der Sache
selbst.

In § 21 SGB IV ist die Bemes-
sung der Beiträge für diese zu
erbringenden Leistungen ab-

gegrenzt. Gemäß dieser Vor-
schrift haben die Versiche-
rungsträger die Beiträge so zu
bemessen, dass sie die ge-
setzlich vorgeschriebenen Auf-
gaben abdecken.

Das SGB VII zeigt in § 152 ff.
auf, welche Mittel aufzubringen
und wie diese zu verwenden
sind. Darin wird auch das Prin-
zip des Umlage- und Erhe-
bungsverfahrens geregelt.

Im Unterschied zur Kranken-
und Rentenversicherung darf
in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung nur der Bedarf des
abgelaufenen Kalenderjahres
umgelegt werden (§ 152 Abs. 1
SGB VII). In § 150 ist festgelegt,
dass dieser Bedarf durch Bei-
träge der Unternehmer, die ver-
sichert sind oder Versicherte
beschäftigen, aufgebracht wird,
wobei im Gegensatz zur Kran-
ken- und Rentenversicherung
allein die Unternehmer bei-
tragspflichtig sind. 

7. Beiträge

7.1 Bemessung
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Das Verfahren zur Aufbringung
der Mittel, bei dem die Fest-
stellung der Abgaben für das
vorangegangene Geschäfts-
jahr (Kalenderjahr) Vorausset-
zung für den festzustellenden
Bedarf (Höhe des Beitragsauf-
kommens) ist, bezeichnet man
als „Umlageverfahren der nach-
träglichen Bedarfsdeckung“.

Dieses Finanzsystem läuft da-
rauf hinaus, dass z.B. im lau-
fenden Jahr von den Mitglie-
dern die Beiträge erhoben wer-
den, die zur Deckung der 
Aufwendungen des Vorjahres
notwendig sind. 

Dieses Umlagesoll ist der Ge-
samtbeitrag, den die Berufs-
genossenschaft von den bei-
tragspflichtigen Unternehmern
zu erheben hat. Die Höhe des
Umlagesolls ist abhängig von
dem Gesamtbetrag der Aus-
gaben des abgelaufenen Jah-
res, vermindert um die im glei-
chen Jahr erzielten Einnahmen
(dazu 7.3). Hieraus ergibt sich
der Saldo der Jahresrechnung.

7.2 Ausgaben

Alle Kosten, die durch Erfül-
lung der gesetzlichen Aufga-
ben entstehen, sind Ausgaben
(echte Ausgaben). Sie können
ihrer Art nach wie folgt zu-
sammengefasst werden:

■ Unfallentschädigungen
(z.B. Heilbehandlung, Berufs-
hilfe, Renten, Abfindungen),

■ Unfallverhütung und 
Erste Hilfe 
(z.B. Überwachung und Be-
ratung des Betriebes), 

■ persönlicher Verwaltungs-
aufwand
(z.B. Gehälter, Versorgungs-
leistungen, Beihilfen),
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■ sächlicher Verwaltungsauf-
wand
(z.B. Geschäftsbedarf, Un-
terhaltung der Verwaltungs-
gebäude, Telefon- und Por-
togebühren),

■ Verfahrenskosten 
(z.B. Rechtsverfolgung, Un-
falluntersuchungen, Vergü-
tungen für die Auszahlung
der Renten).

Darüber hinaus sind Beitrags-
ausfälle aus der Umlage des
Vorjahres, die durch Zahlungs-
säumigkeit, Zahlungsunfähig-
keit oder Beitragserlass ent-
stehen, wie Ausgaben zu be-
handeln.

7.3 Einnahmen

Von den Ausgaben sind die
Einnahmen abzusetzen, die
den Bedarf der Berufsgenos-
senschaft mindern. Im Wesent-
lichen handelt es sich hierbei
um Einnahmen folgender Art:

■ Ersatzansprüche von dritten
Schädigern (§§ 116 SGB X,
110, 111 SGB VII),

■ Geldbußen (§ 209 SGB VII),

■ Vermögenserträge (Zinsen),
■ Mahngebühren,
■ Säumniszuschläge

(§ 24 SGB IV),
■ Beitragszuschläge

(§ 162 SGB VII),
■ Beitragsabfindungen,
■ Nachtragsbeiträge,
■ Eingänge auf Beitragsaus-

fälle aus früheren Umlagen.
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7.4  Rücklage

Der Gesetzgeber hat in § 82
SGB IV den Versicherungsträ-
gern zur Sicherstellung ihrer
Leistungsfähigkeit vorgeschrie-
ben, für den Fall, dass Ein-
nahme- und Ausgabeschwan-
kungen durch Einsatz der Be-
triebsmittel nicht mehr ausge-
glichen werden können, eine

Rücklage bereitzuhalten. Die-
se Rücklage ist bei den ge-
werblichen Berufsgenossen-
schaften bis zur Höhe des 
Zweifachen der im abgelaufe-
nen Kalenderjahr gezahlten
Renten anzusammeln (§ 172
Abs.1 Satz 1 SGB VII).

7.5 Betriebsmittel

Neben der Zuführung zur
Rücklage haben die Berufsge-
nossenschaften beim Feststel-
len des Umlagesolls auch die
Einlage in die Betriebsmittel zu
beachten. Die Betriebsmittel
werden benötigt, um die lau-

fenden Ausgaben zu bestrei-
ten, aber auch, um die un-
vermeidbaren und die im All-
gemeinen nicht vorausschätz-
baren Einnahme- und Ausga-
beschwankungen abzudecken 
(§ 81 SGB IV).
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7.6.1 Entgeltnachweis

Die Unternehmer haben der
Berufsgenossenschaft inner-
halb von sechs Wochen nach
Ablauf des Kalenderjahres ei-
nen Entgeltnachweis einzurei-
chen, in dem die von dem
Unternehmen im abgelaufenen
Kalenderjahr gezahlten Ar-
beitsentgelte aufzuführen sind.
Den Sportvereinen wird, wie al-
len anderen Unternehmern der
VBG, zum Ende eines jeden
Jahres ein entsprechender
Vordruck zum Ausfüllen über-
sandt (Anlage 2: Entgeltnach-
weis). Sofern ein Verein keine
Personen gegen Arbeitsent-
gelt beschäftigt, ist der Ent-
geltnachweis mit einer „Fehl-
anzeige“ zurückzusenden.
Wegen der Nachweispflicht für
Übungsleiter s. 7.6.2.1

Erhebungsbogen

Seit 1994 erhalten die Sport-
vereine neben den Entgelt-
nachweis-Formularen, die der
Beitragsberechnung zugrunde
gelegt werden, so genannte
Erhebungsbogen (Anlage 3:
Erhebungsbogen). Diese Er-
hebungsbögen wurden ge-
meinsam mit dem DSB und
DFB ausgearbeitet und dienen
dazu, differenzierte Auswer-
tungen für den Sport vorzu-
nehmen. Darin sind die im
Sportverein gezahlten Entgelte
in mehrere Tätigkeitsbereiche
aufzusplitten, während der der
Beitragsberechnung zugrunde
liegende Entgeltnachweis nur
die Meldung einer Gesamt-
summe vorsieht.

7.6 Beitragserhebung
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7.6.2 Arbeitsentgelt

Der Rechtsbegriff ist in § 14
SGB IV geregelt:

(1) Arbeitsentgelt sind alle lau-
fenden oder einmaligen Ein-
nahmen aus einer Beschäf-
tigung, gleichgültig, ob ein
Rechtsanspruch auf die Ein-
nahmen besteht, unter wel-
cher Bezeichnung oder in
welcher Form sie geleistet
werden und ob sie unmittel-
bar aus der Beschäftigung
oder im Zusammenhang mit
ihr erzielt werden. ... Steu-
erfreie Aufwandsentschädi-
gungen und die in § 3 Nr. 26
des Einkommenssteuerge-
setzes genannten steuer-
freien Einnahmen gelten
nicht als Arbeitsentgelt.

(2) Ist ein Nettoarbeitsentgelt
vereinbart, gelten als Ar-
beitsentgelt die Einnahmen
des Beschäftigten ein-
schließlich der darauf ent-
fallenden Steuern und der
seinem gesetzlichen Anteil
entsprechenden Beiträge
zur Sozialversicherung und
zur Arbeitsförderung.

Die Entgelte sind bis zu dem in
§ 34 Abs.2 der Satzung der
VBG genannten Höchstbetrag
je beschäftigter Person (zur-
zeit 84.000,00 Euro) nachzu-
weisen. Auch gehören die ge-
mäß § 40 a Einkommensteuer-
gesetz pauschal-besteuerten
Bezüge für Aushilfen und Teil-
zeitbeschäftigte zum nach-
weispflichtigen Entgelt. Ar-
beitsentgelt sind auch alle 
sonstigen Einnahmen, die in
Verbindung zu der Beschäfti-
gung stehen, wie z.B. Provisio-
nen, Erfolgsprämien, Urlaubs-
und Sponsorengelder sowie
Sachbezüge, wie freie Kost
und Wohnung. 

Im Entgeltnachweis sind alle
Beschäftigten eines Sportver-
eins zu berücksichtigen, die
Entgelte wie oben aufgeführt
erhalten. Dazu gehören in der
Verwaltung tätige Mitarbeiter
sowie Trainer, Übungsleiter,
Platzwarte, Gerätewarte, Klei-
derwarte, Masseure, Haus-
meister, Reinigungspersonal,
Kassendienste, Ordner und
versicherte Sportler.
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Arbeitsentgelt für Übungslei-
ter: Bis auf wenige Ausnahmen
gilt der Grundsatz, dass steu-
erpflichtiges Entgelt auch in
der gesetzlichen Unfallversi-
cherung nachweispflichtiges
Arbeitsentgelt ist. Einnahmen
aus einer nebenberuflichen
Tätigkeit, z.B. als Übungsleiter
sind nach § 3 Nr. 26 EStG bis
zu einem Betrag von 1.848,00
Euro jährlich bzw. 154,00 Euro

monatlich nicht zur Beitrags-
berechnung nachzuweisen. Er-
hält der Übungsleiter mehr, ist
der den Betrag von 1.848,00
Euro übersteigende Anteil der
Entschädigung beitragspflich-
tiges Entgelt. Sportvereine
brauchen also ihre Übungslei-
ter, die nicht mehr als 1.848,00
Euro im Kalenderjahr erhalten,
im jährlichen Nachweis nicht
angeben.

7.6.3 Gefahrtarif und Veranlagungsbescheid

Neben dem Arbeitsentgelt ist
der Grad der Unfallgefahr ein
Faktor für die Beitragsberech-
nung. Zu diesem Zweck haben
die Berufsgenossenschaften
einen Gefahrtarif aufzustellen,
in dem Gefahrengemeinschaf-
ten nach Gefährdungsrisiken
gebildet werden. Die für die
einzelnen Gefahrengemein-
schaften geltenden Gefahr-
klassen ergeben sich aus der

Gegenüberstellung der Ent-
schädigungsleistungen und der
gemeldeten Entgelte der jewei-
ligen Gefahrengemeinschaft in
einem bestimmten Zeitraum
(Beobachtungszeitraum). Seit
dem 01.01.1997 ist der Sport in
drei Gefahrtarifstellen (GTST)
und in drei Gefahrklassen
(GKL) aufgegliedert. Seit dem
01.01.2001 ist der Sport wie
folgt aufgeführt:

7.6.2.1 Nachweispflicht für Übungsleiter
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Jedes Sportunternehmen wird
dabei – erstmals – zu allen drei
Gefahrtarifstellen veranlagt. Die
Sportvereine haben dadurch
die Möglichkeit, ihre Versicher-
ten zu den drei unterschied-
lichen Gefahrklassen nachzu-
weisen. Bis zum 31.12.2000
galt die Regelung, dass Sport-
vereine nur alternativ zu einer
der drei Gefahrtarifstellen ver-
anlagt worden sind mit der Fol-
ge, dass die für die jeweilige
Gefahrtarifstelle festgesetzte
Gefahrklasse für alle Versi-
cherten galt, wobei z.B. schon
ein bezahlter Sportler die Zu-
ordnung zu einer Gefahrtarif-
stelle mit einer hohen Gefahr-
klasse geben konnte. Durch

den Gefahrtarif ab 01.01.2001
ist das Entgelt einer Sekretärin
der Gefahrtarifstelle 54.3 nach-
zuweisen, der bezahlte Eisho-
ckeyprofi der Gefahrtarifstelle
54.2. Die VBG trägt durch die-
se neue Regelung den Belas-
tungsverhältnissen in jedem
Sportverein differenziert Rech-
nung. So werden z.B. auch die
Angestellten in Breitensport-
abteilungen in Bundesligaver-
einen risikogerecht verteilt. 

Über die Veranlagung zu den
im Gefahrtarif der VBG festge-
setzten Gefahrklassen erhal-
ten die Sportvereine Veranla-
gungsbescheide (Anlage 4:
Veranlagungsbescheid).

GTST 54 Sportunternehmen                   Gefahrklasse

54.1 bezahlte Sportler aus der 
1. oder 2. Fußballbundesliga 
oder der Fußballregionalliga 47,75

54.2 sonstige bezahlte Sportler 2001 18,01 
2002 20,26

ab 2003 22,52

54.3 sonstige Versicherte 1,98
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7.6.4 Beitragseinheiten / Beitragsfuß

Die Beitragseinheiten sind das
Ergebnis der Multiplikation der
beiden Berechnungsfaktoren
Arbeitsentgelt und Gefahrklas-
se. Sie stellen sicher, dass 
die Gefahrengemeinschaften
in dem Verhältnis an den jähr-
lichen Gesamtaufwendungen
der Berufsgenossenschaft be-
teiligt werden, in dem sie Auf-
wand verursachen. Aus der
Addition der Beitragseinheiten
sämtlicher Unternehmen einer
Berufsgenossenschaft erge-

ben sich die Gesamtbei-
tragseinheiten. Diese werden 
den umzulegenden Aufwen-
dungen der Berufsgenossen-
schaft (Umlagesoll) gegen-
übergestellt und ergeben den
Beitragsfuß, der sich auf 1000
Beitragseinheiten bezieht. Der
Beitragsfuß ist also der Anteil
des Umlagesolls, der auf 1000
Beitragseinheiten entfällt. Der
Beitragsfuß wird jedes Jahr
neu berechnet und vom Vor-
stand der VBG festgesetzt.

7.6.5 Berechnung des Einzelbeitrags

Werden die Beitragseinheiten des einzelnen Unternehmens mit dem
Beitragsfuß multipliziert, ergibt sich daraus der vom Unternehmer
zu zahlende Beitrag: 

Entgeltsumme x Gefahrklasse x Beitragsfuß
1000

= Beitrag

Erstmalig mit dem Beitragsbe-
scheid 2004 wird der BG-Bei-
tragssatz aufgegliedert in einen
Anteil für die Rentenaltlasten aus
dem Beitrittsgebiet und die „nor-
male“ VBG-Umlage. Der Bei-
tragssatz der Umlage für Pflicht-
und freiwillig Versicherte beträgt

4,30 Euro (Vorjahr: 4,45 Euro).
Für die Rentenaltlast aus dem
Beitrittsgebiet werden 0,3147
Euro je 1000 Euro Entgeltsumme
erhoben, wobei für diesen Bei-
tragsanteil eine Differenzierung
nach Gefahrklassen nicht er-
folgt.
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7.6.6 Beitragszuschlag

Neben den Beitragsberech-
nungsfaktoren Arbeitsentgelt,
Gefahrklasse und Beitragsfuß
müssen auch die Kosten der 
in dem einzelnen Unternehmen
eingetretenen und anzeige-
pflichtigen Arbeitsunfälle die
Höhe des Mitgliedsbeitrags
beeinflussen (§ 162 SGB VII).
Die VBG erhebt deshalb einen

Beitragszuschlag von 10 v. H.
des Mitgliedsbeitrags, wenn
im abgelaufenen Beitragsjahr
für einen freiwillig Versicherten
oder den Versicherten eines
Unternehmens eine neue Un-
fallrente festgestellt wurde 
(§ 28 der Satzung). Unfälle, die
zu keiner Rente geführt haben,
bleiben also außer Ansatz. 

7.7 Mindestbeitrag

Die VBG erhebt einen einheit-
lichen Mindestbeitrag, dessen
Höhe der Vorstand festsetzt 
(§§ 161 SGB VII, 24 der Sat-
zung, derzeit – ab 2001 –: 
81,00 Euro). Dieser Mindest-
beitrag tritt anstelle des regu-
lär berechneten Beitrags, wenn
dieser niedriger als der Min-
destbeitrag ist.

Sportvereine, die keine Be-
schäftigten mit nachweispflich-
tigen Entgelten haben, zahlen
keinen Mindestbeitrag. Für 
die arbeitnehmerähnlich täti-
gen Personen (siehe 3.3) ha-
ben die Landessportbünde mit
der VBG Beitragspauschalab-
kommen abgeschlossen.

Entgeltsumme x Beitragsfuß
1000

Der Vorteil dieser Regelung ist eine gleichmäßigere Verteilung der
Rentenaltlasten aus dem Beitrittsgebiet auf die Mitgliedsunterneh-
men der VBG.

= Beitrag Rentenaltlast
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7.8 Beitrag für Ehrenamtsträger

Pro freiwillig versichertem ge-
wählten Ehrenamtsträger wird
ein Kopfbeitrag erhoben. Für
das Beitragsjahr 2005 beträgt
dieser 2,73 Euro. Beitrags-
schuldner ist der Verein, der
gewählte Ehrenamtsträger frei-
willig versichert hat. Sofern ein
Vertrag zwischen der VBG und
einem Landessportbund be-

steht (siehe 3.4.7), zahlt dieser
den Beitrag und erhebt ihn
dann beim Sportverein.

Für die Beitragsjahre ab 2006
steht der Beitrag noch nicht
fest, er wird jährlich nachträg-
lich vom Vorstand der VBG
festgesetzt.

7.9 Lastenausgleich und Insolvenzgeld

Neben den eigenen Beiträgen
haben die Berufsgenossen-
schaften auch noch Fremdbei-
träge, die nicht für ihre eigenen
Aufgaben bestimmt sind, fest-
zusetzen und einzuziehen. Dies
sind die Beiträge für den Las-
tenausgleich, der zwischen
den gewerblichen Berufsge-
nossenschaften – einschließ-
lich der See-Berufsgenossen-
schaft – stattfindet (§§ 176 bis
181 SGB VII) und für die Insol-

venzversicherung (§ 183 ff.
SGB III). Die VBG ist hier nur
Einzugsstelle.

Sportvereine sind in der Regel
gemeinnützige Unternehmen
und damit von dem Lastenaus-
gleich befreit (§ 180 Satz 3
SGB VII). Freistellungsbe-
scheinigungen der Finanzäm-
ter brauchen nicht vorgelegt
werden.
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7.10 Beitragsbescheid

Über die Höhe und die Be-
rechnung der Beiträge erhal-
ten die Unternehmen einen Be-
scheid mit der Aufforderung,
den Beitrag zur Vermeidung

der Zwangsbeitreibung bis
zum genannten Fälligkeitster-
min zu zahlen, der gesetzlich
geregelt ist (Anlage 5).

7.11 Rechtsfolgen nicht rechtzeitiger Zahlung

Wird der fällige Beitrag nicht
bis zum Ablauf des Fälligkeits-
tages (15. des Monats, der
dem Monat folgt, in dem der
Beitragsbescheid bekannt ge-
geben worden ist – § 23 Abs. 3 
SGB IV –) gezahlt, ist für je-
den angefangenen Monat der
Säumnis ein Säumniszuschlag
von eins vom Hundert des
rückständigen Betrages zu 
entrichten (§ 24 Abs.1 SGB IV
in Verbindung mit § 30 der 
Satzung).

Bei weiterem Zahlungsverzug
wird die Zwangsvollstreckung
eingeleitet, vor deren Beginn
mit einer Zahlungsfrist von 
einer Woche gemahnt wird 
(§ 31 der Satzung).

Bei Sportvereinen, die auf-
grund ihrer wirtschaftlichen
Verhältnisse nicht in der Lage
sind, ihren Beitrag zu zahlen,
kann die Berufsgenossen-
schaft im Einzelfall Beitragsfor-
derungen stunden, nieder-
schlagen oder ganz oder zum
Teil erlassen. Dies setzt aller-
dings einen Antrag des Vereins
voraus, der unter Berücksichti-
gung der maßgeblichen Vor-
schriften von der Berufsgenos-
senschaft geprüft wird. 
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3
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Anlage 4
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Anlage 5
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